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Abstract 

 

 

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen müssen Fachkräfte im Allgemeinen 

Sozialen Dienst gewichtige Anhaltspunkte abschätzen, die auf eine Kindeswohl-

gefährdung hindeuten. Dabei kommen häufig auch Instrumente Sozialer Diagnos-

tik zum Einsatz. Die Arbeit untersucht drei ausgewählte Methoden (Stuttgarter Kin-

derschutzbogen, Hausbesuch, Familienrat) anhand eines Kriterienkatalogs, der 

wiederum auf rechtlichen und sozialpädagogischen Faktoren beruht. Deutlich wird, 

dass auch Methoden im Rahmen eines erweitertes Begriffsverständnisses den 

Prozess der Risikounterstützung unterstützen können. Jedoch ist hervorzuheben, 

dass sie individuell begrenzt sind und nicht isoliert herangezogen werden können, 

sondern immer die Einbettung in einen kooperativen Prozess unter Beteiligung 

verschiedener Akteur*innen und Arbeitsschritte notwendig ist. 

 

 

 

To protect children and adolescents, professionals in General Social Services must 

assess significant indications of child endangerment. Social diagnostic tools are 

often employed in this process. This thesis examines three selected methods 

(Stuttgarter Kinderschutzbogen, Home Visit, Family Group Conferencing) based 

on a catalog of criteria derived from legal and socioprofessional factors. It becomes 

evident that methods, even within an extended conceptual framework, can support 

the risk assessment process. However, it is important to emphasize that they are 

individually limited and cannot be used in isolation. Instead, their integration into a 

cooperative process involving various stakeholders and steps is always necessary.  
 

  



2 
 

Inhaltsverzeichnis 
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................ 4 

1 Einleitung.................................................................................................... 6 

2 Normierte Setzungen und Kontexte im Kinderschutz........................... 9 

2.1 Rechtlicher Rahmen ................................................................................ 9 

2.1.1 Kindeswohlgefährdung im Familienrecht ............................................... 9 

2.1.2 Wichtige Normen im Recht der Kinder- und Jugendhilfe ..................... 10 

2.2 Systemisch-sozialpädagogische Ebene des Kinderschutzkomplexes . 13 

2.2.1 Spannungsverhältnisse in der systemischen Kinderschutzarbeit ........ 13 

2.2.2 Systemisches Kinderschutzverständnis ............................................... 14 

3 Soziale Diagnostik ................................................................................... 17 

3.1 Blick in den Fachdiskurs – Leitgedanken, Funktionen, Kritik ............... 17 

3.2 Konzept systemischer Diagnostik im Kinderschutz .............................. 20 

3.2.1 Anforderungen an diagnostische Methoden......................................... 20 

3.2.2 Grenzen der Diagnostik im Kinderschutz ............................................. 22 

4 Diagnostikmethoden im Kinderschutz – eine Auswahl ...................... 24 

4.1 Checklisten – Der Stuttgarter Kinderschutzbogen ................................ 24 

4.1.1 Zur Methodik ......................................................................................... 24 

4.1.2 Grenzen und kritische Würdigung ........................................................ 25 

4.2 Der Hausbesuch .................................................................................... 27 

4.2.1 Zur Methodik ......................................................................................... 27 

4.2.2 Grenzen und kritische Würdigung ........................................................ 29 

4.3 Der Familienrat ...................................................................................... 31 

4.3.1 Zur Methodik ......................................................................................... 31 

4.3.2 Grenzen und kritische Würdigung ........................................................ 33 

5 Fazit ........................................................................................................... 36 

Literaturverzeichnis ............................................................................................ 39 

Nachweis der verwendeten Gesetzestexte ...................................................... 44 

Anhang.................................................................................................................. 45 



3 
 

Anlage 1:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Diagnostik 0-3 Blanko“ .. 46 

Anlage 2:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Sicherheitseinschätzung“

............................................................................................................... 50 

Anlage 3:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Vereinbarung mit den 

Sorgeberechtigten“ ............................................................................... 52 

Selbstständigkeitserklärung .............................................................................. 54 

 

  



4 
 

Abkürzungsverzeichnis 
§ Paragraph 

 

Abs. Absatz 

ASD Allgemeiner Sozialer Dienst 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

bspw. beispielsweise 

bzgl. bezüglich 

ebd. ebenda 

EB Erziehungsberechtigte*r 

Einf. A. P. Einfügung Adrian Pogorzelski 

FamG Familiengericht 

FamFG Gesetz über das Verfahren in freiwilligen und Familiensa-
chen 

FR Familienrat 

HB Hausbesuch 

Herv. i. O. Hervorhebung im Original 

i. R. d. im Rahmen der/des 

i. S. d. im Sinne der/des 

i. S. e. im Sinne einer/eines 

i. V. m. in Verbindung mit 

JA Jugendamt 

KJH Kinder- und Jugendhilfe 

KKG Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

KWG Kindeswohlgefährdung 

lt. laut 

MJ Minderjährige(n) 

Nr. Nummer 

o. g. oben gegebene(n) 

o. J. ohne Jahr 

o. O. ohne Ort 

S. Satz 
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SGB VIII Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe 

SKSB Stuttgarter Kinderschutzbogen 

SozD Soziale Diagnostik 

s. o. siehe oben 

u. a. unter anderem 

vgl. vergleiche 

vgl. ex. vergleiche exemplarisch 

z. B. zum Beispiel 
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1 Einleitung 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen und das Recht der Eltern, sie zu pflegen 

und zu erziehen, sind Grundrechte. Darüber wacht die staatliche Gemeinschaft, 

zuvörderst verkörpert durch Mitarbeitende im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 

des Jugendamtes (JA). Die Ausübung dieses „Wächteramtes“ ist hochanspruchs-

voll und komplex. Die vermutlich schwierigste oder herausforderndste Aufgabe ist 

dabei die Einschätzung, ob eine Kindeswohlgefährdung (KWG) vorliegt und inwie-

weit die Situation derart prekär ist, dass ein Eingriff staatlicher Stellen legitimiert 

ist. Diese Einschätzung, verbunden mit einer Interventionsentscheidung, ist als ge-

setzliche Pflicht und als Recht den Fachkräften im JA vorbehalten. Sie ist dabei 

aber auch immer mit Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten verbunden; die Arbeit 

wird durch „mehrdeutige Verhältnisse und subjektiv jeweils berechtigte Realitäten“ 

(Ader, Schrapper 2022: 33) charakterisiert. Die Entscheidung kann sich im Zweifel 

auf die Gesundheit von Kindern (und Eltern) auswirken. Dies alles erhöht den pro-

fessionellen und teils medialen Druck auf Fachkräfte. Auch wenn Soziale Arbeit 

stets am Einzelfall orientiert arbeiten soll, gewinnen seit mehreren Dekaden Über-

legungen zu Sozialer Diagnostik im Kinderschutz zunehmend an Bedeutung, so-

wohl in Theorie als auch in der Praxis, nicht zuletzt durch skandalisierende öffent-

liche Thematisierung der Arbeit des JA in ‚missglückten‘ Fällen. Es wurden sozial-

diagnostische Methoden entwickelt, welche Beobachtungen kindeswohlgefähr-

dender Situationen strukturieren und dokumentieren sollen, um eine Grundlage für 

eine Intervention zu schaffen. Wie so häufig bewegen sich Fachkräfte in einem 

Spannungsfeld zwischen verschiedenen Mandaten – der Profession (Individualität 

und Achtung der Menschenrechte), der Gesellschaft (Kinderschutz) und den struk-

turellen Kontexten (etwa hoher Zeit- und Entscheidungsdruck, rechtliche Gege-

benheiten). Dazu kommt der andauernde Prozess der professionellen Selbstbe-

hauptung und (Selbst-)Findung vor allem gegenüber anderen Professionen auf 

wissenschaftlicher Ebene (Kindler et al. 2008: 500): Soziale Arbeit kann und darf, 

so das Narrativ, sich nicht nur auf die freilich wichtige Intuition verlassen, sondern 

hat möglichst objektivierbare und nachvollziehbare Urteile zu Situationen zu fällen. 

Das Analysieren von Situationen nach Art der ‚Diagnostik‘ ist weiterhin ein verbrei-

tetes Merkmal professionellen Handelns und dabei auch „ein unabgeschlossenes 

Großprojekt“ (Buttner et al. 2018: 11). So hat sie auch Eingang in rechtliche Rah-

menbedingungen, konkret in § 8a SGB VIII, gefunden: Damit  

„greift die Vorschrift auch den wissenschaftlichen Habitus Sozialer Arbeit auf, nach 
dem eine ordnende und theoriegeleitete Situationsanalyse immer auch den metho-
disch geleiteten Reflexionsrahmen benötigt, um anschließend in ein methodisch ab-
gesichertes Handeln führen zu können.“ (PK-SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 4) 
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Ferner wird auch (professionstheoretisch) der Komplex tangiert, wann Soziale Ar-

beit legitim den Erziehungsstil und die Lebensweise von Familien bewerten darf, 

kann oder soll und damit für die Zusammenarbeit maßgebliche Definitionen vor-

nimmt. Diese können zudem im Spannungsfeld widersprüchlicher (rechtlicher, so-

zialprofessioneller und adressat*innenbezogener) Interessen stehen. Es geht am 

Ende um die Frage, wann eine Intervention legitimiert wird. 
 

Aus diesen Aspekten leitet sich die folgende übergeordnete Forschungsfrage ab: 

Welche Möglichkeiten und Grenzen bieten Methoden Sozialer Diagnostik im Rah-

men der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII? 

Gegenstand der Arbeit sind systemisch orientierte Methoden Sozialer Diagnostik, 

die bei der Gefährdungseinschätzung von Situationen nach Meldungen an das JA 

zum Einsatz kommen können. Die jeweiligen Möglichkeitsräume werden ausgelo-

tet und der Nutzen der Instrumente hinterfragt. Als Brücke zwischen Titel und 

Frage soll Kinderschutz als Handeln zur Begegnung von KWG verstanden werden, 

auch präventiv im Kontext Früher Hilfen. Dabei verschwimmen begriffliche Gren-

zen. Dies begründet auch das erweiterte Verständnis von Methoden zur Risikoab-

schätzung. In der Literatur werden jene häufig nur mit standardisierten Verfahren 

assoziiert – hier soll der Blick geweitet werden. Die Forschungsfrage wird literatur-

basiert bearbeitet. Grundlagen sind Überlegungen zum Kindeswohlkomplex (als 

Kinderschutz) und zur Rolle Sozialer Diagnostik, im Anschluss werden Methoden 

besprochen.  

Die Charakteristik von Kindeswohl(-gefährdung) als einerseits unbestimmtem 

Rechtsbegriff und andererseits normativ abhängigem Konstrukt – einfach gesagt: 

als „definitorischer Katastrophe“ (Dettenborn, Walter 2022: 69) – erfordert eine ge-

nauere Auseinandersetzung. Diese findet im ersten Teil in einer rechtlichen und 

einer sozialpädagogischen Dimension statt. Relevante Rechtsbereiche sind dabei 

das Familienrecht mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) (Fokus auf § 1666 

BGB), sowie dem Gesetz über das Verfahren in freiwilligen und Familiensachen 

(FamFG) und Kinder- und Jugendhilferecht nach dem Achten Buch Sozialgesetz-

buch (SGB VIII), dort als Kern § 8a SGB VIII. Die enge Führung am Recht bedingt 

sich durch den Kontext der ASD-Arbeit, etwa weil Anhaltspunkte für familienge-

richtliche Entscheidungen „meist die Berichte der Jugendämter“ bieten (Heil-

mann/Cirullies, § 1666, Rn. 38). Dahingehend wird auch dargestellt, wie ein ‚8a-

Verfahren‘ (also die Gefährdungsabschätzung) ablaufen soll. Der sozialpädagogi-

sche Blick betrachtet Kinderschutz mit einem systemischen Ansatz und beschreibt 

dabei einerseits Spannungsverhältnisse und andererseits Grundzüge eines sys-
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temischen Kinderschutzverständnisses. Diese fußen auf einer Trias aus system-

theoretischem Betrachtungsfokus, kritisch-reflektivem Konstruktivismus sowie ei-

ner von Wertschätzung und Ressourcen- und Lösungsorientierung geprägten Hal-

tung. Denn: 
„Diese Sichtweise verhindert einerseits die Individualisierung der Probleme; ande-
rerseits ermöglicht sie es, nicht nur ihre Entstehungsbedingungen differenzierter zu 
erfassen, sondern schon von Anfang an die ebenfalls in den Person-Umwelt-Bezie-
hungen liegenden Ressourcen für eine Auflösung bzw. Mildern der Probleme in den 
Blick zu bekommen.“ (Ritscher 2005: 25) 

Letztlich geht es um die Frage, wann von einer KWG gesprochen werden kann. 

Ziel ist dabei ein Zusammendenken der rechtlichen und der systemisch-sozialpä-

dagogischen Aspekte bei gegenseitiger Prägung, was die Rechtsgeschichte des 

‚8a-Verfahrens‘ zeigt. 

Anschließend werden Leitlinien Sozialer Diagnostik aus dem Fachdiskurs hinsicht-

lich ihrer Funktion, ihres Gegenstandes und ihrer professionstheoretischen Legiti-

mation zusammengefasst. Dabei soll auch die Kritik an sozialdiagnostischen An-

sätzen in den Blick genommen werden. Anschließend erfolgt eine Formulierung 

der Leitgedanken zu den Anforderungen an die Methoden. Diese dienen als Aus-

gangsbasis für die Methodenbetrachtung, jene wird daraufhin geprüft. 

Bei der Methodenauswahl ist der Orientierungsgedanke leitend. Es handelt sich 

nicht um eine abschließende1 Darstellung aller in Gebrauch befindlichen Auffas-

sungen, Konzepte oder Methoden. Vielmehr deckt sie ein breites Spektrum von 

Handlungsoptionen zur Gefährdungseinschätzung ab. Die drei Methoden (Stutt-

garter Kinderschutzbogen, Hausbesuch und Familienrat) werden in der Anwen-

dung skizziert. Der Fokus liegt auf kriterienrelevanten Aspekten zur Vermeidung 

von Redundanzen. Nach dem Aufzeigen der jeweiligen Grenzen werden sie einer 

kritischen Würdigung unterzogen, welche auf den rechtlichen, systemischen und 

allgemeinen sozialdiagnostischen Anforderungen fußt. 

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass alle Überlegungen grundlegend erfol-

gen und keine spezialisierten Anwendungen erfahren. So findet bspw. keine ge-

sonderte Betrachtung von gewissen Fallkonstellationen (Kinder psychisch erkran-

kter Eltern oder Familien mit Substanzgebrauchsproblemen) statt. Die kollegiale 

Fallberatung findet ebenfalls keinen Eingang. 

 
1 Ganz einer sozialdiagnostischen Tradition folgend: „Die Unvollkommenheit des Versuchs liegt auf 
der Hand.“ (Salomon 1927: 8) 
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2 Normierte Setzungen und Kontexte im Kinderschutz 
2.1 Rechtlicher Rahmen 
Die obersten Leitsätze finden sich in Art. 6 Grundgesetz. Dieser definiert einerseits 

das Recht und die Pflicht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder (Abs. 2) sowie eine 

nicht näher beschriebene Interventionsermächtigung (Abs. 3). Diesem Elternrecht 

wird bisher nicht durch gleichrangige Kinderrechte begegnet (zum Stand der De-

batte vgl. ex. PK-SGB VIII/Möller, § 1 SGB VIII, Rn. 15). Gleichwohl gilt das Kin-

deswohl als Leitlinie und Begrenzung des Elternrechts: Es sei „Pflicht und Aufgabe 

aller deutschen Behörden und Gerichte, dem Kindeswohlvorrang Geltung zu ver-

schaffen“ (Trenczek et al. 2023a: 190). 

 

2.1.1 Kindeswohlgefährdung im Familienrecht 
Die Frage nach dem Kindeswohl und möglicher Gefährdungen ist am prominen-

testen in § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) abgebildet2. Sie berührt daneben 

auch die Bereiche der elterlichen Sorgen (§§ 1626 ff. BGB) oder des Umgangs (§§ 

1684 ff. BGB). Der § 1666 BGB ermächtigt das FamG zur Entscheidung über 

„Maßnahmen […], die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind“, soweit „die 

Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage [sind] die Gefahr abzuwenden“ (Abs. 1; 

Einf. A. P.). Die Gefahr betrifft das Wohl des Kindes bezogen auf die „körperliche, 

geistige oder seelische“ Dimension. Die Norm beinhaltet dann eine nicht abschlie-

ßende Aufzählung möglicher Maßnahmen, von Geboten über Verbote bis hin zum 

Entzug der elterlichen Sorge (§ 1666 Abs. 3 BGB), was den stärksten Eingriff in 

das verfassungsmäßig geschützte Elternrecht (s. o.) darstellt. KWG ist ein unbe-

stimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung es im Einzelfall bedarf. Wann eine Ge-

fährdungssituation im rechtlichen Sinne vorliegt, haben der Bundesgerichtshof und 

das Bundesverfassungsgericht in verschiedenen Urteilen konkretisiert: es gelten 

demnach die Prinzipien der Gegenwärtigkeit, der Erheblichkeit und der Vorherseh-

barkeit der Schädigung (Rabe 2020: 322 f.). Daraus folge, „dass es bei einer 

[KWG] nicht allein um Sachverhalte geht, sondern vor allem um Bewertungen von 

Lebenssituationen und um Prognosen über die weitere Entwicklung […].“ (Schone 

2023: 287) Weiter: „Eine gegenwärtige Gefährdung […] liegt vor, wenn die für das 

Kind bestehende Sachlage jederzeit in einen Schaden umschlagen kann und das 

bisherige Ausbleiben eines Schadens lediglich vom Zufall abhing.“ (Schäder 2023: 

233) KWG zeichnet sich im rechtlichen Sinne durch eine Inkongruenz dieser Le-

 
2 Interessanterweise wird § 1697a BGB (Kindeswohlprinzip) in der fachlichen Behandlung selten 
angesprochen. Das könnte daran liegen, dass es sich hier um eine „Auffangregel“ handele und an-
dere relevante Normen eigene Auslegungen träfen (Heilmann/Gottschalk, § 1697a Rn. 1). 
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benssituation der Minderjährigen und ihrer Bedürfnisse aus, die bei unterlassenen 

Interventionen schädigend wirken kann (Trenczek 2022: 24 f.). Abgegrenzt von der 

Schädigung kann Gefährdung als Wahrscheinlichkeit letztlich entscheidend sein, 

sie darf aber nicht „schematisch und anhand von Prozentzahlen bewertet werden“ 

(Heilmann/Cirullies, § 1666, Rn. 19). Die aufgeführten höchstrichterlichen Ent-

scheidungen definieren jedoch erste Anforderungen an Soziale Diagnostik von 

KWG. Ein zweiter Schritt wäre, im Falle einer vermeintlichen Nicht-Kooperation, 

die Einschätzung von Fähigkeit bzw. Bereitschaft der Elternteile zur Abwehr der 

KWG. Erst solche Defizite legitimieren eine Entscheidung des FamG in Verfahren 

nach § 1666 BGB. 

Der Diagnostik von Fachkräften kommt im Verfahrensrecht folgende Rolle zu: Das 

JA gilt in Verfahren nach § 1666 BGB als Beteiligter (§ 162 Abs. 2 FamFG i. V. m. 

§ 50 Abs. 1 SGB VIII). Es unterstützt damit das FamG bei der Entscheidungsfin-

dung nach dem Amtsermittlungsgrundsatz (§ 26 FamFG) mit gutachterlichen Stel-

lungnahmen (Schimke 2023: 282). Fachkräfte des ASD nehmen in Ausnahmefäl-

len auch die Position Sachverständiger ein (Heilmann/Heilmann, § 163, Rn. 9), 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Beschleunigungsgebot in Erörterungs-

verfahren zu KWG (§ 155 Abs. 1 FamFG). 

 

2.1.2 Wichtige Normen im Recht der Kinder- und Jugendhilfe 
Der KJH wurde durch das SGB VIII ein leistungs-, hilfe- und präventionsorientierter 

Charakter gegeben (vgl. ex. Trenczek et al. 2023a: 220 ff.). Die hier besprochenen 

Normen sind dabei die wenigen Ausnahmen: als Interventionsgrundlagen folgen 

sie dem Schutzauftrag der KJH im Allgemeinen (und der JÄ im Speziellen) nach § 

1 Abs. 1, 3 Nr. 4 SGB VIII. Zu Beginn steht die Gefährdungseinschätzung; die In-

obhutnahme als vorläufige Maßnahme, die zum Schutz des Kindes in das Eltern-

recht eingreift, stellt einen besonders solide zu begründenden Spezialfall dar. 

Der § 8a SGB VIII wurde 2005 eingeführt. Er bestätigt die koordinative und letztlich 

intervenierende Rolle des ASD (BT-Drucksache 15/5616: 17), dieser ist in allen 

denkbaren Fallsituationen letztlich zu beteiligen (Schone 2023: 286). Das JA hat 

im Rahmen einer kollegialen Fallberatung das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, 

wenn ihm „gewichtige Anhaltspunkte“ für eine KWG angetragen und diese geprüft 

wurden (Abs. 1 S. 1). Zum Prüfverfahren gibt das Gesetz weiterhin die Partizipa-

tion vor, ggf. im Rahmen eines Hausbesuches (Abs. 1 S. 2 Nr. 1). Der das SGB 

VIII prägende Partizipationsgedanke lebt auch an intervenierenden Stellen weiter 

– auch „im Hinblick auf die erhöhte Wirksamkeit von (akzeptierten) Hilfen“ (Tren-

czek et al. 2023a: 224) – wird aber durch das Primat vom Schutz des Kindes ein-
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geschränkt. Gefährdungseinschätzung und Interventionsentscheidung bleiben so 

eine originäre Aufgabe des Jugendamtes“ (PK-SGB VIII/Möller, § 42 Rn. 39). Den 

Erziehungsberechtigten (EB) sind nach Ermessen der Fachkräfte günstige Hilfen 

zur „Abwendung der Gefährdung“ anzubieten. In Verbindung mit § 1666 BGB soll 

das JA unter den dort gegebenen Voraussetzungen auch das FamG einschalten. 

Außerdem werden für dringliche Fälle Ausnahmen bzw. Pflichten definiert, in de-

nen eine Einbeziehung des FamG nachgeholt werden darf (Abs. 2, 3). Für diag-

nostische Fragestellungen sind nun folgende Komplexe relevant: gewichtige An-

haltspunkte und Gefahr mit Vorgaben zu Prüfverfahren, Willen und Fähigkeit der 

EB sowie Dringlichkeit. 

Gewichtige Anhaltspunkte treten meist in Form von Erzählungen auf, die dem JA 

angetragen werden und von ihm dann „für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen zu interpretieren sind“ (Biesel, Urban-Stahl 2018: 250, Herv. i. 

O.). In die Prüfung ist vor allem bei Fremdmelder*innen die kritische Hinterfragung 

ihrer Glaubwürdigkeit und Motive nötig (ebd.) „Gewichtig sind die Anhaltspunkte, 

wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Wohl des Kindes gefährdet 

ist.“ (Winkler 2020: 53) Hier wird wieder das Schädigungspotential, also der prog-

nostische Charakter, relevant mit der Schwelle einer hinreichenden Wahrschein-

lichkeit (PK-SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 9). Bezüglich der Dimensionen, in de-

nen gewichtige Anhaltspunkte auftreten können, gibt es in der Literatur unter-

schiedliche Angaben: Eine juristische Perspektive bezieht sich eher auf die Eltern, 

geprüft werden sollten dann „Erziehungsmodell […], Verhalten der Erziehungsbe-

rechtigten […] und Erziehungsfähigkeit“ (ebd.: Rn. 9b). Währenddessen schlagen 

Biesel und Urban-Stahl (2018) persönliche, familiäre und soziale Risikofaktoren 

mit dem Kind und seinen Rechten im Fokus sowie elterliche Schutzressourcen zur 

Abwendung und Kooperationsbereitschaft vor (ebd.: 251 ff.). Das Gefährdungsri-

siko ergibt sich dann, anschließend an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, aus 

der Gefahr der Situation für die MJ und dem (Nicht-)Handeln von Fachkräften 

(Schone 2023: 289). Die Einschätzung unterteilt sich dabei in eine erste Phase, 

eine Sicherheits- und eine mehrdimensionale Phase mit jeweils unterschiedlichen 

methodischen wie inhaltlichen Anforderungen (Alle 2020: 51 f.). Auch daran wird 

ersichtlich, dass der Gesetzgeber den Fachkräften insbesondere bei der Gewich-

tung der Anhaltspunkte methodischen Freiraum lässt: Einzige Vorgaben sind das 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (§ 8a Abs. 1 S. 1), die Einbeziehung der 

Kinder und EB – nach Möglichkeit mit einem Hausbesuch – und der beteiligten 

Personen im Falle einer Meldung nach § 4 Abs. 3 KKG (§ 8 Abs. 1 S. 2). Am Ende 

bleibt die Entscheidung verfahrensrechtlich bei der fallführenden Fachkraft, die 
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anderen Teilnehmer*innen haben lediglich einen beratenden Auftrag (PK-SGB 

VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 13). Solche Fallberatungen können entlasten, ordnen 

und neue Perspektiven einbringen, ihre inhaltliche Bereicherung ist aber begrenzt 

(Biesel, Urban-Stahl 2018: 258 ff.). Gerade Gruppen sind anfällig für Gruppenfehl-

entscheidungen, etwa Bestätigungsfehler (Bräutigam 2021: 114). In einem ersten 

Schritt sollen Fachkräfte also die Situation, in der sich das Kind befindet, hinsicht-

lich einer möglichen Gefährdung einschätzen, also prognostisch i. S. d. § 1666 

BGB. Aufgabe Sozialer Diagnostik ist hier z. B., bei der Klärung und Gewichtung 

der Anhaltspunkte und bei der Abschätzung der Gefahr zu unterstützen. 

Ein zweiter Schritt kann sein, Fähigkeit und/oder Bereitschaft der Eltern zur Ab-

wendung der KWG zu prüfen. Dies ist sowohl in Hinblick auf die Legitimität der 

Anrufung des FamG (§ 8a Abs. 2 S. 1) und seiner Entscheidung nötig. Fähigkeit 

und Bereitschaft 

„spiegeln sich im Erziehungsverhalten wider, das wiederum von Einstellungen, Fä-
higkeiten und Wissen geprägt wird […]. Relevant sind […] insbesondere der Wille 
und die Fähigkeit zur Reflexion eigenen Verhaltens, zum Erlernen und Umsetzen 
alternativer Handlungsstrategien und auch zur Kooperation, etwa mit der Jugend-
hilfe oder anderen relevanten Institutionen.“ (Dettenborn, Walter 2022: 296 f.) 

Beides könne sich auch in der Annahme staatlicher Hilfsangebote zeigen, für Fälle 

von Substanzgebrauchsstörungen bestehe faktisch ein Zwang zur Therapie. Auch 

verbale Zusicherungen reichten nicht aus (Heilmann/Cirullies, § 1666, Rn. 37 f.).   

Eine besondere, hier nur exemplarisch beschriebene, rechtliche Konstellation er-

gibt sich im Kontext der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, vor allem hier hat Di-

agnostik eine „entscheidungsorientiert-legitimatorische“ (Trenczek et al. 2023b: 

74) Funktion. Bei dieser kommen die Kriterien der Dringlichkeit und Erheblichkeit 

dazu (Abs. 1 S. 1 Nr. 2). Von einer dringenden Gefahr ist zu sprechen, wenn diese 

erheblich gesteigert ist, die prognostische Begutachtung nach § 8a Abs. 1 zu dem 

Ergebnis kommt, dass die „Verletzung [hochrangiger Rechtsgüter] unmittelbar und 

gegenwärtig droht oder bereits eingetreten ist und deshalb umgehendes Eingrei-

fen geboten ist.“ (PK-SGB VIII/Möller, § 42, Rn. 13; Einf. A. P.) Dringlichkeit be-

stehe verfahrensrechtlich, wenn die Entscheidung (nicht Erstkontakt) des FamG 

zu spät ergehen könnte (ebd.: Rn. 16). In diesem Fall „können die Anforderungen 

an die Aufklärung der Situation noch geringer sein […], insbesondere wenn es um 

Leib und Leben des Kindes geht“ (Lohse, Meysen 2023: 643). An diesem Punkt 

gelte auch der Grundsatz „in dubio pro infante“ (ebd.: 644), was schon in der Tat-

bestandsvoraussetzung der Selbstmeldung (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) deutlich 

würde. Erheblich sei die Gefahr dann, wenn sie konkret und nachhaltig sei, der 

Schaden also schon eingetreten ist oder die gefährdende Situation nicht rasch be-
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seitigt werden könne (Trenczek et al. 2023a: 288). Die Dringlichkeit und Alternativ-

losigkeit definierten „eine Situation, in die im Interesse des Kindes eingegriffen 

werden muss.“ (BT-Drs. 15/5616: 26). 

 

2.2 Systemisch-sozialpädagogische Ebene des Kinderschutzkomplexes 
Prägende Merkmale für die Arbeit im Kinderschutz sind Ambiguität und vor allem 

Ambivalenz (vgl. ex. Biesel, Urban-Stahl 2018: 58 ff.). Dabei eignet sich eine sys-

temische Herangehensweise (s. u.) dafür besonders gut. Zuvor muss eine Aus-

wahl relevanter Spannungsfelder thematisiert werden. Zwar ist KWG nicht nur ein 

„normatives“, sondern auch ein „rechtliches Konstrukt“ (Schone 2017: 24), jedoch 

ergeben sich mit Blick auf den Schutzauftrag professionstheoretische Aushand-

lungsfragen. 

 

2.2.1 Spannungsverhältnisse in der systemischen Kinderschutzarbeit 
Zunächst ist „Kindeswohlgefährdung“ als Kernwort ein negativ geprägter Begriff, 

der den Blick auf Defizite lenkt. Es könnte sich anbieten stattdessen auf die For-

mulierung „Nicht-Gewährleistung des Kindeswohls“ (Schone 2023b: 109) zurück-

zugreifen. Dann handelt es sich aber um einen Nicht-Begriff, der eher vermieden 

werden solle (Hargens 2015: 39 ff.), denn er begrenze intuitiv den Möglichkeits-

raum. Systemische Praktiker*innen sprechen entweder konsequent von „Kinder-

schutz“ (vgl. Thürnau 2023) oder ebenfalls „KWG“ (vgl. Schader 2013). 

Ein radikal-konstruktivistisches Grundverständnis wird durch einen rechtlichen 

Zwang zur Problemdefinition eingeschränkt. Dieser ergibt sich aus der Aktivierung 

des Schutzauftrages beim Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte nach § 8a 

Abs. 1 SGB VIII. Das JA muss EB kontaktieren und eine Problemdimension eröff-

nen, wenn es das Kindeswohl als gefährdet sieht. Soziale Arbeit findet hier weniger 

passiv i. S. e. reaktiven Hilfe statt, sondern sie arbeitet proaktiv und aufsuchend.  

Ein stark konstruktivistisches Problemverständnis (Herwig-Lempp 2022: 303; Mül-

ler 2017: 125 ff.) mag einen Ausweg darstellen, da die Arbeitsbeziehung zu den 

EB, welche eine unabdingbare Grundlage für die Zielerreichung darstellt, durch ein 

allzu konfrontatives bzw. wertendes Auftreten von Anbeginn belastet werden kön-

nte. Das staatliche Wächteramt gibt jedoch den gesetzlichen (gesellschaftlichen) 

Auftrag, das Kind zu schützen, es entsteht ein implizites „Machtgefälle“ (Alle 2020: 

30). So oder so ergibt sich ein Problem, verstanden als Ist-Soll-Diskrepanz, auf 

Seiten der EB, wenn sie der Einschätzung des JA nicht folgen (Conen 2023: 294). 

Damit in Verbindung stehen Normalitätskonstruktionen. Ein ansatzübergreifender 

Grundpfeiler des ‚Systemischen‘ ist die Wahrung und Anerkennung der Autonomie 
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von Klient*innen, verbunden mit der Würdigung und Akzeptanz ihres normativen 

Weltbildes (vgl. Herwig-Lempp 2022, Hargens 2015, Schader 2013), gestützt 

durch das natürliche Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 GG). Ein Prüfergebnis unter der 

Schwelle des § 8a Abs. 2 SGB VIII legitimiert keine Eingriffsrechte, denn der Staat 

habe „nicht die […] beste und optimale Erziehung für das Kind zu gewährleisten.“ 

(Trenczek et al. 2023a: 186). Der Mittelschichtsblick vieler Fachkräfte muss dabei 

zurückgestellt werden, gerade angesichts des Risikos von Attributionsfehlern 

(Bräutigam 2021: 99 ff.). Eine Einzelfallorientierung ist auch dann nötig, wenn mit 

empirischen Erkenntnissen zu Gefährdungsaspekten argumentiert wird. Ergänzt 

wird die Problematik dadurch, dass Gegenstand des sozialarbeiterischen Han-

delns das Kindeswohl, Adressat*innen aber die EB sind: Nicht nur stellt sich die 

Frage, inwieweit Autonomie und Wirklichkeitskonstruktionen der EB zu berücksich-

tigen sind, sondern auch jene nach dem Umgang bzgl. einer Kollision dieser mit 

den (unterstellten) Bedürfnissen des Kindes. 

Schließlich ist die diagnostizierende (beobachtende) Fachkraft Teil des Systems 

(Hofmann, Udolf 2023: 226; DGSF 2020: 40). Daraus folgt unweigerlich, dass sie 

dieses System (mit-)prägt. Sie wird Teil der zirkulären Kausalität, welche sie noch 

versucht zu entwirren und ergänzt diese dann mit ihren Beobachtungen und Be-

wertungen (Simon 2006: 41). „Jede Wahrnehmung bzw. Beobachtung bzw. Be-

schreibung ist also ein Beziehungsereignis, innerhalb dessen die gewonnenen In-

formationen Sinn und Bedeutung gewinnen.“ (Ritscher 2005: 12) Es entsteht ein 

isomorphes System (Thürnau 2023: 72 ff.). Dadurch stellt sich die Frage, ob die 

Fachkraft – auch selbstreflexiv – überhaupt von den Diagnoseprozessen und -er-

gebnissen abstrahiert werden kann, vor allem wenn sie damit Entscheidungen le-

gitimieren will. Dies erfordert – ebenfalls wie die Kollision unterschiedlicher Nor-

malitätskonstrukte – ein ständiges Zurücktreten und Reflektieren (Alle 2020: 34).  

 

2.2.2 Systemisches Kinderschutzverständnis 
Mit Blick auf die o. g. Spannungsfelder und die Forschungsfrage soll nun als Basis 

weiterer Überlegungen ein systemischer Kinderschutzbegriff vorgeschlagen wer-

den. „Kinderschutz“ subsumiert hier sowohl die KWG als auch das Handeln von 

Fachkräften, welches in der diagnostischen Dimension betrachtet wird und bietet 

sich so als nützlicher Begriff an.  

Systemtheoretischer Blick Familien bilden Systeme, die als solche betrachtet wer-

den können. Sie haben ihre Eigenlogiken, Widersprüche und Interessen. Als Sys-

teme sind sie autopoietisch, sowohl als Ganzes (Familie) wie auch als Subsystem 

(Kind(er), Erwachsene, Elternsubsystem). Familien – und Fachkräfte – sind wiede-
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rum in diverse größere Netzwerke eingebunden. Damit einhergehende Problemsi-

tuationen bilden häufig Ausgangspunkt für sozialarbeiterisches Handeln (Ritscher 

2005: 16 ff.). In der Literatur wird KWG unterschiedlich klassifiziert: mal in vier For-

men (Biesel, Urban-Stahl 2018: 94 ff.), noch differenzierter bzw. unter dem Aspekt 

der Folgen betrachtet (Alle 2020: 18 ff.) oder gebunden an konkrete Konstellatio-

nen (PK-SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 14a ff.). Dies belegt die von Schone 

(2017; s. o.) geprägte Charakteristik der KWG als rechtliches wie normatives Kon-

strukt. Da dieses vor allem hinsichtlich letzterer Ebene von vielen hochdifferenzier-

ten – und teilweise widersprüchlichen – Kontexten geprägt wird, bietet es sich an, 

eine KWG nicht nach einer möglichen Art oder gar Gefährdungsaspekten zu defi-

nieren bzw. darauf zu beschränken, sondern sie als Anzeichen, Symptom oder Er-

gebnis von Stressprozessen aufzufassen. Eine KWG, die sich in den Beziehungen 

wiederfindet, ist Ausdruck der Familie als emergentem System (Simon 2006: 14). 

Stress drückt sich im Beziehungsgefüge (also System) der Familie aus und unter-

liegt zudem Bewertungen (Dettenborn, Walter 2022: 55 f.). Im Zuge dieses verän-

derten Beziehungsgefüges sind die Kinder die (primären) Leidtragenden, bspw. 

wenn bestimmte Verhaltensweisen (als Folgen) aktuell aufgrund entwicklungspsy-

chologischer Erkenntnisse als maladaptiv bezeichnet werden (für die systemische 

Perspektive vgl. Schader 2013: 49 ff.). Diesen können chronische Feedbackschlei-

fen zugrunde liegen (Ritscher 2005: 14). Die Folgen sind das Ergebnis des Zu-

sammenwirkens von Risiko- und Schutzfaktoren.  Dabei gilt: „Innerfamiliäre Kon-

flikte […] sind zwar Stressoren, die konkreten Stressfolgen erklären sich aus der 

Art des Zusammenwirkens von Schutz- und Risikofaktoren und fallen deshalb sehr 

unterschiedlich aus“ (ebd.: 59). Ebenso wenig wie das (Sub-)System Familie iso-

liert betrachtet werden kann, müssen auch einzelne Lebensumstände, transgene-

rationale Phänomene und Verstrickungen in ein Verhältnis gesetzt werden 

(Thürnau 2023: 32). Zudem beschränkt sich auch das empirisch gesicherte Wis-

sen eher auf diese Risiko- und Schutzfaktoren3, weniger auf die konkreten Indika-

toren (Alle 2020: 56). Um diese Individualität familiärer Systeme und ihre Unvor-

hersehbarkeit nicht außer Acht zu lassen, endet diese (vorgeschlagene) Allge-

meingültigkeit des systemtheoretischen Ansatzes an dieser Stelle. Er mag nun 

zwar oberflächlich erscheinen, und einige Verhaltensweisen sind – auch qua Ge-

setz – als problematisch und kindeswohlgefährdend anzusehen. Allerdings gebie-

tet schon die Abwägung verschiedener Grundrechte und Interessen die Orientie-

rung am Einzelfall (Heilmann/Cirullies, § 1666, Rn. 22 ff.).  

 
3 Darstellungen finden sich z. B. bei Alle (2020: 56 ff.), Kindler (2022) oder Trenczek (2023b: 83). 
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Kritisch-reflexiver Konstruktivismus: Der Konstruktivismus bildet einen weiteren 

Kernbereich systemischen Arbeitens und das Fundament der Achtung der Autono-

mie. Er bietet zum einen die Möglichkeit, die Pluralität der heutigen Familienformen 

(vgl. Hansbauer 2022) anzuerkennen und den komplexen multifaktoriellen Kausal-

gefügen von KWG im familiären System (Biesel, Urban-Stahl 2018: 135 ff.) gerecht 

zu werden. Gleichzeitig kann so mit der KWG als unbestimmtem Rechtsbegriff 

umgegangen werden: „Eine [KWG] ist […] kein beobachtbarer Sachverhalt, son-

dern ein […] Konstrukt, dass über Sprache herausgearbeitet werden muss.“ 

(DGSF: 37, Einf. A. P.) Zu beachten ist weiterhin, dass diese Sprache immer in 

einem selektiven Kommunikationsprozess abläuft (Schader 2013: 97, Simon 2006: 

91 ff.) Konstruktivismus erlaubt zudem die Hypothesengleichwertigkeit im Bezie-

hungsgefüge (Ritscher 2005: 26), auch im System von Familie und Fachkraft, jede 

Wirklichkeitskonstruktion ist zunächst wertzuschätzen. Schon mit der Problemmel-

dung beginnt eine erste (Problem-)Konstruktion (Haase 2021: 153): „Die Kinder-

schutzkinder sind folglich soziale Konstruktionen von Erwachsenen.“ (ebd.: 161, 

Herv. i. O.) Nun ist es so, dass in Kinderschutzfällen unterschiedlichste Wirklich-

keitswahrnehmungen aufeinandertreffen können (s. o.). Zwar müssen diese nicht 

unvereinbar sein, sie können auch verknüpft werden (Herwig-Lempp 2022: 322). 

Jedoch gelten Handlungen, die von Fachkräften – ihrem normativen und rechtli-

chen Rahmen folgend – als KWG beurteilt werden, in Familien als „Normalität“ 

(Schader 2013: 99). Divergierende und abzuwägende Vorstellungen von Erzie-

hung oder auch kulturelle Differenzen sind üblich (ebd.: 11). „Die Balance zwischen 

der Sichtweise der Familienmitglieder einerseits und der fachlichen Schutzver-

pflichtung andererseits stellt eine kontinuierliche Herausforderung für Fachkräfte 

dar.“ (DGSF 2020: 8) Es stellt sich eben die Frage nach der Grenze der Autono-

mieachtung. Hier soll als „bare minimum“ das Recht auf Gewaltfreiheit nach § 1631 

Abs. 2 BGB gelten. Es umfasst als „Verbotsnorm“ (Heilmann/Fink, § 1631, Rn. 1) 

ein großes Spektrum körperlicher und seelischer Misshandlungen bzw. Entwürdi-

gungen und kann i. V. m. § 1666 BGB Eingriffsgrundlage für Maßnahmen sein 

(ebd.: Rn. 24). Und es verdeutlicht die Grenze legitimer Wirklichkeitsauffassungen 

und Autonomiewürdigung: „In gewaltbereiten Familien gibt es dabei Aufträge, wie 

z. B. Kinder nicht zu misshandeln, die im Grundsatz nicht verhandelbar sind.“ 

(DGSF: 19) Die Fachkraft wird dann zur „Anwältin des Kindes […], bis der Schutz 

des Kindes oder die Gewaltfreiheit hergestellt bzw. die Missbrauchssituation im 

Lebensumfeld des Kindes beendet wurde“ (Thürnau 2023: 166). Dazu sei ein Ver-

lassen der Haltung zur Allparteilichkeit bzw. Neutralität nötig, auch, um sich als 

Vertretung einer sozialen Kontrolle zu markieren. Die Entscheidung dazu hänge 
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vom Kontext ab (ebd.: 167), für den ASD ist die Entscheidungsfreiheit jedoch mit 

Blick auf § 1631 BGB sowieso begrenzt. Die konstruktivistische Grundhaltung ist 

dann kritisch. Reflexiv ist sie, weil: „Ein systemischer Leitsatz besagt, dass alles 

Gesagte von einem Beobachtenden gesagt wird. Die Beobachtenden können nicht 

anders, als die Welt durch die eigene Brille zu sehen.“ (Schader 2013: 52) Zudem 

muss jede (vor allem standardisierte) Diagnostik dadurch begrenzt werden, dass 

ihre Objektivierbarkeit begrenzt ist, da es bei KWG „sehr selten objektive Fakten“ 

gibt (DGSF 2020: 15). 

Ressourcen- und Lösungsorientierung Auch dies zählt weitgehend übergreifend 

zum Paradigma Systemischer Sozialer Arbeit (von Schlippe, Schweitzer 2016: 199 

ff.). KWG kann hier als Krise des Familiensystems aufgefasst werden (Alle 2020: 

38 ff). Diese kann dergestalt ‚genutzt‘ werden, dass man sie als produktiven Zu-

stand begreift und schon in der unmittelbaren Intervention Chancen wahrnimmt 

(Sonneck et al. 2016: 30). Die Haltung folgt dem Motto bzw. Vorschlag „Über Lö-

sungen reden schafft Lösungen“ (Herwig-Lempp 2022: 134), ohne dabei Probleme 

zu bagatellisieren: Es „wird […] die ‚Würdigung des Problems/Leids‘ als feste Hal-

tung betrachtet und […] als Chance für eine lösungsförderliche Kommunikation 

utilisiert […]“ (Thürnau 2023: 189). Der Fokus auf Ressourcen und Lösungen darf 

dabei Defizite nicht aus dem Blick verlieren, denn diese ließen sich „auch nicht 

wegdiskutieren“ (Ritscher 2005: 23). Diesem Risiko kann entgangen werden, wenn 

der Gute Grund Gegenstand der Betrachtung ist (die Stressprozesse) und elterli-

ches Handeln als, wenn auch dysfunktionales, Bewältigungsverhalten verstanden 

wird. Das Ziel ist dann ein gemeinsames Verständnis darüber, „welche konstruktive 

Absicht hinter der destruktiven Handlung liegt.“ (DGSF 2020: 16).  

Schließlich wird deutlich, dass sich ein systemisch-sozialpädagogisches Kinder-

schutzverständnis durchaus, wenn auch nicht ganz widerspruchsfrei, in den recht-

lichen Rahmen der Arbeit im ASD integrieren lässt. Maßgeblich sind dabei die In-

terventionsschwellen, die Gegenstände der Diagnostik und ein systemtheoreti-

scher, kritisch-konstruktiver sowie ressourcen- und lösungsorientierter Blick auf die 

Situation. Diese Grundhaltung ist nun auf der diagnostischen Ebene zu ergänzen. 

 

3 Soziale Diagnostik  
3.1 Blick in den Fachdiskurs – Leitgedanken, Funktionen, Kritik 
Soziale Diagnostik (SozD) ist untrennbar mit der Berufs- und Professionalisie-

rungsgeschichte Sozialer Arbeit verbunden. Alice Salomon (1927) brachte „Soziale 

Diagnose“ als auf einem konstatierten Methodendefizit basierendes (ebd.: 6 f.) 
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Konzept in den theoretischen Diskurs ein. Schon damals war das Ziel der Diag-

nostik der „Versuch, eine möglichst genaue Darstellung einer sozialen Schwierig-

keit und ein möglichst genaues, zutreffendes Bild von der Person eines Hilfsbe-

dürftigen zu geben.“ (ebd.: 7) Salomons Überlegungen beziehen sich auf eine re-

flektiert-objektive Diagnostik, die sich auf Aussagen, Dokumentationen und Be-

obachtungen stütze, möglichst unabhängig von der Fachkraft (ebd.: 8 f.), auch 

wenn sie deren Einfluss nicht negiert. Es ist erstaunlich, wie kritisch-reflektiert und 

damit ‚modern‘ Salomons Anforderungen an SozD waren. Ihre Arbeit sollte auch 

zur Professionalisierung beitragen: „Der soziale Arbeiter muß […] seine eigenen 

Methoden erarbeiten. Er kann sie nicht von anderen Wissenschaften übernehmen“ 

(ebd.: 8), ohne aber eine polyeklektische Methodik auszuschließen. Auch weitere 

historische Wurzeln der modernen SozD betonten den Prozesscharakter (Buttner 

et al. 2018: 11 ff.). Der Begriff der ‚Diagnose‘ subsummiere die Ergebnisse, die 

trotz allem hypothetisch zu verstehen sind (ebd.: 21 ff.).  

SozD soll hier nun verstanden werden als 

„Methode zur kriteriengeleiteten Sammlung und Bewertung derjenigen Informatio-
nen über die soziale Lage von Klient/innen […], die für die Einschätzung der Not-
wendigkeit, Dringlichkeit und Intensität […] sozialpädagogischer Intervention benö-
tigt werden.“ (ebd.: 22) 

Daneben ist sie als Verstehensprozess zu begreifen, der gut mit Empathie und 

distanzierter Analyse vereinbar ist (ebd.: 19 f.). 

Zu Beginn jeder Diagnostik – und Fallarbeit – stehe das „Anlassproblem“, welches 

als „Ausgangspunkt für diagnostische Aktivitäten“ (Gaiser 2018: 203) gelte. Burk-

hard Müller (2017), wichtiger Wegbegleiter der Renaissance diagnostischer An-

sätze, postuliert, mit Hinweis auf die objektive Begrenzung, eher die Frage „Wer 

hat welches Problem?“ als Gegenstand SozD (ebd.: 126). In den rechtlichen Zwän-

gen, in denen sich Fachkräfte befinden, erscheint dies mitunter schwierig. Der An-

satz eignet sich ggf. besser für den weiteren Verlauf bzw. als Haltung für den Auf-

bau einer kooperativen Arbeitsbeziehung. Diversen Überlegungen gemein ist aber, 

dass im Mittelpunkt der ‚Fall‘ steht. Dieser wird von Fachkräften konstruiert (s. o.) 

und er „ist die Konstellation von Organisation, Fachkraft, Klient und lebensweltli-

chem Umfeld, die erst durch die Konstruktion des Falls entsteht.“ (Pantuček-Ei-

senbacher 2019: 53). Bezogen auf den Kinderschutz wurde dies schon mit der 

Konstruktion des Kinderschutzkindes (vgl. Haase 2021) deutlich gemacht. Zum 

Gegenstand gehörten neben „Sachfragen“ auch „Gefühlsbeziehungen“ (Müller 

2017: 133), die Fokuspunkte deckten sich außerdem mit den Elementen des Trip-

lemandats (ebd.: 137), ebenso wie der „diagnostische Prozess“ an sich (Heiner 

2018: 248). Zugänge zum Fall seien dann Lebenssituation und -geschichte, Wirk-
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lichkeitskonstruktionen sowie das Hilfenetzwerk und die Hilfeerfahrungen – all das 

vor dem Hintergrund einer interaktionsdynamischen Deutungsfolie (Ader, Schrap-

per 2022: 38 ff.). Dies erweist sich als sehr gut vereinbar mit dem systemischen 

Paradigma, wie es in Kapitel 2.2.2 beschrieben wurde. „Der zentrale Schlüsselpro-

zess in jeglicher Fallarbeit ist dabei das Wahrnehmen, Verstehen und Deuten so-

zialer Situationen.“ (ebd.: 33) Relevant wird hier, dass ein Ergebnis SozD nicht 

eineindeutig sein kann: „Entscheidend ist, sich der Bedeutung und Begrenztheit 

solcher Ausgangshypothesen bewusst zu werden.“ (ebd.: 27) Die Interpretation sei 

immer subjektiv und ggf. ambivalent, auch dies finde sich „in der Sozialarbeit als 

[…] gute Tradition“ (Pantuček-Eisenbacher 2019: 72) wieder. 

Funktionen SozD seien mithin die Ordnung (bereits bekannter) Daten (ebd.: 56), 

in einem weiteren Verständnis strukturiere sie „als unentbehrlicher Beitrag […] Hil-

fe“ (Buttner et al. 2018: 24). Dies folge der Notwendigkeit wissenschaftlich basier-

ter Handlungslogik (ebd.: 18). Und: „Diagnostische Verfahren […] leiten einen 

Schritt in Richtung Handlungsunfähigkeit […] mittels ihrer Struktur in einen Schritt 

zur informierten Handlungsfähigkeit über.“ (Pantuček-Eisenbacher 2019: 71) Im 

Kinderschutz erhält SozD eine Dokumentations-, Legitimations- und Entschei-

dungsfunktion (Dahmen 2021: 37), ferner die Herstellung einer Vergleichbarkeit in 

Abschätzungsprozessen (DGSF 2020: 38) 

Der Prozess SozD wird überwiegend als Öffnung mit darauffolgender Konzentra-

tion beschrieben. Fachkräfte akkumulieren Daten, sie erweitern also ihren Blick, 

um ihn später wieder zu reduzieren und die Datenmenge „handhabbar“ zu machen 

(ebd.: 58). Dazu gehöre, sich mit dem Schritt der Anamnese „sensibel heranzutas-

ten“ (Müller 2017: 128). Aus der Menge ergäbe sich die erhöhte Anforderung, das 

Wesentliche im Blick zu behalten. Dabei könnten unterschiedliche Reduktionsstra-

tegien zum Einsatz kommen, die Wahl hänge einerseits von der Datenlage, ande-

rerseits vom Auftrag ab (Ader, Schrapper 2022: 25 ff.). Die gleichzeitige Würdigung 

der Individualitäten jedes Falls und der ganzheitliche Blick sind dabei konstitutiv, 

auch in der Abgrenzung zu anderen Professionen: „Der sozialpädagogische Blick 

auf den Fall […] ist somit in seinem Fokus weiter und damit auch komplexer als 

andere professionelle Perspektiven.“ (ebd.: 32)  

SozD wird im fachlichen Diskurs nicht nur positiv oder gar notwendig gesehen. Ei-

ne „einflussreiche Diagnostikkritik […] aus den 1960er- und 1970er Jahren“ (But-

tner et al. 2018: 15) könne ebenso als professionelle Emanzipation verstanden 

werden (ebd.) wie die Forderung nach mehr Methodik bei Salomon. Gleichzeitig 

wurde historisch kritisiert, mit Diagnostik Probleme von Adressat*innen zu indivi-

dualisieren und so– angenommene – gesellschaftliche Ursachen auszublenden. 
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Stimmen aus der Sozialarbeitswissenschaft (und der Sozialpolitik bzw. Kritischen 

Theorie) sehen bspw. in der Verbreitung sozialdiagnostischer Methoden ein Instru-

ment der Ökonomisierung Sozialer Arbeit. So werde sich in der Sozialpolitik eher 

auf die kostenintensive „Entwicklung entsprechender Messverfahren“ (Wohlfahrt 

2016: 16) für die Zielerreichung statt auf nachhaltige Investition in die Qualität der 

Leistungserbringung konzentriert. Soziale Arbeit stehe des Weiteren durch neue 

Steuerungsmodelle unter Druck. Zur Haushaltskonsolidierung ziele die „Ersetzung 

[…] durch standardisierte Assessment- und Diagnosebögen, […] Risikotabellen 

[…] auf eine Vergleichbarkeit der Interventionsbasis“, begleitet von einer Depro-

fessionalisierung durch „angelernte Fachkräfte“ (ebd.: 20 f.). Gerade diese Ver-

gleichbarkeit wird jedoch aus sozialwissenschaftlich-fachlichen Gründen als not-

wendig erachtet (s. o.). Zumindest in der Theorie lässt sich eine Effizienzfunktion 

SozD derart nicht finden. Aber auch aus einer Perspektive des professionellen 

Selbstverständnis wird SozD kritisiert: So wird vor der Tendenz gewarnt, „Schutz 

[…] auf ein technokratisches Handeln zu verkürzen und sowohl Eltern als auch 

Kinder […] nicht mehr als Subjekte ihres Lebens zu sehen.“ (DGSF 2020: 4). Sys-

temische Diagnostikkritik bezieht sich ferner auf die „Individualisierung und Medi-

kalisierung psychosozialer Probleme“ (Wagner 2020: 38). Aufbauend auf einem 

Verständnis von Wirklichkeitskonstruktionen als Ergebnis von Unterscheidungen 

Beobachtender (Simon 2006: 62) wurde Diagnosen (von Fachkräften) die Legiti-

mität und damit letztlich die Handhabbarkeit in Abrede gestellt (Wagner 2020: 38).  

 

3.2 Konzept systemischer Diagnostik im Kinderschutz 
Aufbauend auf der Skizze des professionellen Diskurses zur Sozialen Diagnostik 

soll im Folgenden ein Konzept für den Kinderschutz mit systemischer Prägung be-

schrieben werden, das den erarbeiteten rechtlichen Anforderungen entspricht. Es 

handelt sich daher weniger um konkrete Verfahrensschritte, sondern eher um ‚Gü-

tekriterien‘, die Ausgangspunkt für die Methodenbetrachtung sind. 

 

3.2.1 Anforderungen an diagnostische Methoden 
SozD kommt bei der Einschätzung der KWG nach §§ 8a SGB VIII, 1666 BGB zum 

Einsatz. Es geht „um die fachlich geleitete Einschätzung von Art, Erhebung und 

Wahrscheinlichkeit von Schädigungen für das Kind.“ (Schone 2017: 21), erst in 

diesem Prozess erfolge die „Zuschreibung“ der KWG (Schone 2023: 288). Es han-

delt sich also de lege lata um Risikodiagnostik (Heiner 2018: 249). Die Aufgaben 

bzw. Schritte sind die Wahrnehmung und Dokumentation von Fakten und Beob-
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achtungen, die Selbstdeutung der Adressat*innen sowie die kritische Selbstrefle-

xion von Fachkräften des Hilfesystems (Ader, Schrapper 2022: 39 f.). 

Diagnostik bildet beobachtbare Sachverhalte ab: Insbesondere die Checklisten 

bzw. Kinderschutzbögen (s. 4.1) beziehen sich primär auf ‚harte Fakten‘, also die 

physische und Versorgungssituation der Kinder, Angaben zu Kita- und Schulbe-

such, wohnliche und ggf. finanzielle Situation der Familie und weitere Bereiche. 

Einem Verständnis von KWG als Beziehungsphänomen und Ergebnis des Zusam-

menwirkens von Schutz- und Risikofaktoren genügt diese Betrachtungsweise aber 

nur zum Teil. Das Verhalten der Familie sollte ausreichend Platz in der Diagnostik 

finden. So ließe sich eine KWG im Säuglings- und Kleinkindalter „nur im Kontext 

von spezifischen Bindungsbeziehungen interpretieren.“ (Ostler, Ziegenhain 2007: 

68) Gleichzeitig müssen „mögliche Mittel zur Lösung eines Falles auf uner-

wünschte Nebeneffekte“ geprüft werden (Müller 2017: 141), was sich bspw. auf die 

Abwägung der Hilfen bzw. die Verhältnismäßigkeit nach § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB 

VIII beziehen lässt. ‚Gute‘ Methoden tragen im Ergebnis zu einer Schärfung der 

Wahrnehmung, der Vermeidung von Auslassungen und der Erweiterung der sach-

lichen Einschätzungsgrundlage bei (Schone 2023a: 291). 

Diagnostik passiert über Dialog und Partizipation: Partizipation als Grundprinzip 

des SGB VIII bedeutet, dass bei Nichtbeachtung eine Untergrabung des Eltern-

grundrechts vorliegen würde. Ohne Partizipation lässt sich der Wille der Eltern zur 

Abwehr der KWG nicht glaubhaft ermitteln. Nicht nur im Kinderschutz, sondern ge-

nerell ist in der SozD die Fallanalyse untrennbar „auf den respektvollen Dialog und 

die Mitwirkung […] zwingend angewiesen.“ (Ader, Schrapper 2022: 36) Die Metho-

den sollten „Raum für Erzählungen eröffnen und Menschen nicht das Gefühl ver-

mitteln, lediglich zur Informationssammlung abgefragt zu werden.“ (ebd.: 39) Die 

Diagnostik ist folglich als „intersubjektive Rekonstruktion der Lebenswirklichkeit“ 

(Trenczek 2023a: 234) zu gestalten. Auch pädagogisch ist sie vielfach geboten und 

für Problemakzeptanz, Problemkongruenz und Hilfeakzeptanz entscheidend 

(Schone 2023: 293 f.). Partizipation beginnt mit der Auftragsklärung und ermöglicht 

erste Absprachen und gemeinsame Konstruktionen (Thürnau 2023: 179), fußend 

auf einer Haltung der „bewusste[n] Wahrnehmung von Rollenunterschieden und 

Differenzlinien“ (Ader, Schrapper 2022: 243). Ein partizipativer Prozess kann ge-

rade im Zwangskontext einen Motivationsschub leisten (Geiser 2018: 200), insb. 

wenn mit den Eltern ihre Bedürfnisse erkannt und respektiert werden (Conen 2023: 

299). Vor allem das Kind wird in der Diagnostik Objekt erhöhten Interesses zur 

Erkenntnisgewinnung über die Situation, wobei seine Wünsche und Ansichten als 

Zeichen seiner Subjektivität seltener Beachtung finden (Haase 2021: 231). Daraus 
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ergebe sich die Gefahr, dass seine Bedürfnisse „dem Ziel der Befunderstellung 

untergeordnet“ (ebd.: 254) werden. Diese müssen aber mindestens gleich-wertig 

sein, wenn Kinder ernsthaft im Sorgeinteresse des JA stehen. Sie sind „als Exper-

ten ihrer eigenen Lebenssituation nicht [zu] unterschätzen“ (Schone 2023: 293, 

Einf. A. P.). Ihnen muss deshalb ein beständiger Mitteilungsraum geschaffen wer-

den. Fachkräfte sollten primär zuhören und ein Interesse an der kindlichen Lebens-

welt zeigen (Rätz 2024: 55). Gerade in hochkonflikthaften Kinderschutzverfahren 

sollte Partizipation nicht ausbleiben, Ziel sollte vielmehr die „kooperative Bewälti-

gung krisenhafter Situationen“ (Berghaus 2020: 398) sein. Als Haltung biete sich 

dabei an, Eltern gegenüber einerseits macht-reflexiv und andererseits interessiert 

aufzutreten, ohne dabei das für das Kind ungünstige Verhalten zu akzeptieren: 

„Nicht eine einseitige Anpassung ist erstrebenswert, sondern ein gemeinsam ge-

tragenes Ergebnis des Diskurses über subjektive und fachliche Deutungen hand-

lungsleitend.“ (ebd.: 402) Berghaus empfiehlt daher u. a. die „Ermöglichung von 

elterlicher Kontrolle der Gestaltung von Hilfebeziehungen und -verläufen“ (ebd.: 

403), und der Hilfeverlauf beginnt mit der Problem- und Beziehungskonstruktion 

(s. o.).  

Diagnostik beinhaltet die Suche nach Ressourcen: Ein Blick auf die Ressourcen 

ergibt sich weniger deutlich aus den rechtlichen Vorschriften, umso mehr aber aus 

der sozialpädagogischen Perspektive: wie oben beschrieben, hängt eine KWG 

grundsätzlich mit dem Verhältnis von Risiko- und Schutzfaktoren zusammen. Letz-

tere sind darum nahezu gleichwertig zu ergründen. Schader (2013) schlägt eine 

Terminologie der „Orte für Ressourcen/Belastungen“ (ebd.: 40) vor. Nach Buttner 

(2018) beschreibt der Ressourcenbegriff die Fähigkeit zur „potentiellen Nutzbarkeit 

von (Hilfs-)Mitteln“ (ebd.: 77). Der Ressourcenblick ist – und das stellt eine gewisse 

Paradoxie im Kinderschutz dar – umso relevanter, je gewichtiger die Anhaltspunkte 

für die KWG bzw. ihre Ausprägungen sind und die Schwelle der Erheblichkeit und 

Dringlichkeit erreichen. Dann also hat das JA die Fähigkeit der Eltern zur Abwen-

dung der KWG zu prüfen. Nichtsdestotrotz muss auch die Ressourcendiagnostik 

kritisch bleiben, „es darf ohne genaue Überprüfung […] nicht davon ausgegangen 

werden, dass diese [Ressourcen] zur Sicherung des Kindeswohls oder zu einer 

effektiven Unterstützung der Familie ausreichend tauglich sind.“ (Alle 2020: 78, 

Einf. A. P.) 

 

3.2.2 Grenzen der Diagnostik im Kinderschutz 
Diagnosemethoden dienen der Sammlung und Ordnung von Daten als Grundlage 

für eine Bewertung, in diesem Fall einer Gefährdungsprognose. Sie sind ein Hilfs-
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mittel dafür, das nebenbei legitimatorische Funktionen erfüllt. Aufgabe ist dabei, 

„diagnostizieren zu können, was ich im gegebenen Fall bewirken kann und was 

nicht.“ (Müller 2017: 146). So kann Diagnostik schon nicht unabhängig von der 

Intervention betrachtet werden, sie bilden quasi eine Einheit, was sich schon aus 

der Interaktion im Diagnostikprozess ergebe (ebd.: 125; Pantuček-Eisenbacher 

2019: 80). Auch deshalb ist sie mit dem Technologiedefizit der Sozialen Arbeit kon-

frontiert, also der Annahme, dass Menschen bzw. soziale Systeme (= Familien) 

nicht-trivial und nicht-deterministisch sind (Galuske 2013: 64 ff.; Simon 2006: 39). 

Sie sind auch nicht steuer- oder vorhersagbar (DGSF 2020: 15). Fachkräfte sind 

also damit konfrontiert, dass die rechtlich geforderte prognostische Aussagefähig-

keit aus einer sozialprofessionellen Sicht eingeschränkt ist. Diese Begrenzung 

muss bei der Diagnostik laufend kritisch reflektiert werden.  

Eine noch stärkere Begrenzung erfährt die Diagnostik hinsichtlich ihrer Aussage-

kraft bzgl. der Ursachen von KWG. Schon Salomon hat die Gefahr „falscher Kau-

salbeziehungen“ (1926: 15) erkannt. Diese sind immer von Unsicherheit begleitet, 

einem systemischen Verständnis folgend ist die Definition linearer Kausalität so-

wieso nicht möglich (Simon 2006: 29). Generell sei es nicht möglich über Soziale 

Diagnose „die objektiven Ursachen von Hilfebedürftigkeit zu ermitteln“ (Müller 

2017: 127), auch nicht, wenn dies mit Anstrengung zur Professionalisierung ver-

bunden ist. Dies ließe sich damit erklären, dass Probleme „überdeterminiert“ seien 

(Pantuček-Eisenbacher 2019: 66), was eine eindeutige Rückführung verhindere. 

Aufgrund dieser Überkomplexität erfüllten Deutungsinstrumente „nicht die Kriterien 

einer Produktion von ‚Wahrheit‘ im wissenschaftlichen Sinne“ (ebd.: 55).  

Die Ergebnisse der Diagnostik sind Hypothesen, was sie unter anderem von der 

medizinischen Diagnostik unterscheidet (Buttner et al. 2018: 18). Dies ergebe sich 

schon aus der Begrenztheit der Objektivierbarkeit (Ader, Schrapper 2022: 259). 

Gerade im Kinderschutz erfährt das „Konstrukt“ der KWG „zwangsläufig einen hy-

pothetischen Charakter“ (Schone 2023a: 285). Die Praxis zeige zudem, dass Kor-

rekturen der Entscheidungen üblich sind (Galm et al. 2010: 92). Diagnoseergeb-

nisse (als „Ergebnis der Bewertung des Befundes“ [Geiser 2018: 198]) sind immer 

von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ihre Aussagekraft (sofern hier überhaupt 

von ‚Diagnosen‘ gesprochen werden kann) ist dergestalt für die Interventionsent-

scheidung nicht zu überschätzen, als dass sie nicht alleinig Begründung sein kön-

nen, ob nun für oder gegen die wie auch immer geartete Intervention. Daraus ergibt 

sich die Notwendigkeit einer „kritische[n] Reflexion von Diagnosen und Zuschrei-

bungen“ als „elementarer Bestandteil systemischer Praxis.“ (SG 2020: 2) 
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4 Diagnostikmethoden im Kinderschutz – eine Auswahl 
4.1 Checklisten – Der Stuttgarter Kinderschutzbogen 
Checklisten gehören zu den am häufigsten benannten Instrumenten, wenn in der 

Literatur über Diagnostik von KWG nachgedacht wird. Sie sind dadurch charakte-

risiert, dass sie häufig standardisiert aufgebaut sind und die Items auf die For-

schung über entwicklungshemmende Faktoren Bezug nehmen. Dadurch stehen 

sie häufig stellvertretend für den Komplex. In deutschen JÄ werden zahlreiche un-

terschiedliche Instrumente, die zu einer klassifikatorische Ordnung (Heiner 2018: 

242) gezählt werden können, verwendet (Biesel, Urban-Stahl 2018: 273). An die-

ser Stelle wird der Stuttgarter Kinderschutzbogen (SKSB) als eines der bekann-

testen und am besten untersuchten Instrumente (ebd.: 270) besprochen. 

 

4.1.1 Zur Methodik 
Der SKSB liegt in der Fassung von 2015 vor, welche zusammen mit einem Evalu-

ationsbericht und dem Orientierungskatalog vom JA Stuttgart zur Verfügung ge-

stellt wurde. Er umfasst die Teilmodule: „Meldung“, „Diagnostik“ (Erscheinungsbild 

des jungen Menschen, Interaktion, Grundversorgung und Schutz), „Erziehungsfä-

higkeit“ (Pflege und Versorgung, Bindung, Vermittlung von Regeln und Werten, 

Kognitive Förderung), „Einschätzung der KWG“, „Qualitative Anforderungen ge-

mäß § 8a SGB VIII“, „Einschätzung von Ressourcen“, „Risikofaktoren“, „Sicher-

heitseinschätzung“ sowie „Vereinbarung mit Sorgeberechtigten“. Einzelne Teilmo-

dule sind erneut in Dimensionen unterteilt. Bei den Modulen Diagnostik, Erzie-

hungsfähigkeit, Ressourcen und Risikofaktoren werden Punkte anhand einer 

Skala vergeben: +2 gut, +1 ausreichend, -1 schlecht, -2 sehr schlecht, diese seien 

aber gerade nicht arithmetisch, sondern nur als „übersichtlich[e] Darstellung der 

Gefährdungsbereiche“ zu verstehen (Reich, Heynen 2023: 285). Die Teilmodule 

Erscheinungsbild, Risikofaktoren und alle Teile der Erziehungsfähigkeit erfragen 

defizitäre Situationen (z. B. „Hinweise auf Fehlernährung, Unterernährung, Über-

ernährung" [ Anlage 1]), welche falls vorhanden zu beschreiben und mit schlechter 

als -1 zu markieren sind. Für den Teil der „Diagnostik“ und die Einschätzung der 

Kooperationsbereitschaft liegt ein Orientierungskatalog vor. Dieser beinhaltet de-

taillierte „Ankerbeispiele, die auf der Basis der kommunikativen Validierung, einer 

Methode der qualitativen Sozialforschung“ (JAS 2019: 3) im Rahmen von Work-

shops entwickelt wurden. Die Interaktion soll in verschiedenen Kriterien anhand 

negativer und positiver4 Merkmale, die Grundversorgung neutral beschrieben und 

 
4 „[…] eine weitere Differenzierung ist nicht praktikabel.“ (Reich, Heynen 2023: 284) 
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bepunktet werden. Der Ressourcenbogen sammelt Ressourcen je nach Kin-d(ern) 

und Bezugspersonen, jeweils in den Kategorien persönlich, familiär, sozial, mate-

riell und infrastrukturell. Die Einschätzung der KWG bezieht sich auf vier Arten, 

wobei das Instrument für Verdachtsabklärung bzgl. sexualisierter Gewalt nicht ge-

eignet sei (Kindler et al. 2008: 502). Ferner stehen vier Ausprägungen zur Verfü-

gung: KWG, Latente KWG, keine KWG mit Hilfe-/Unterstützungsbedarf, keine 

KWG ohne Bedarfe. Im Bogen zur Qualitativen Anforderung nach § 8a SGB VIII 

sollen Erkenntnisse nach den Verfahrensvorgaben des Gesetzes (z. B. HB) doku-

mentiert werden. Er enthält zudem einen Abschnitt zum "Hilfe- und Schutzkonzept“ 

mit gegenwärtigen und geplanten Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschät-

zung. Die Sicherheitseinschätzung prüft akute und schwerwiegende Tatbestände 

(z. B. „Grundlegende Bedürfnisse des Kindes […] werden nicht erfüllt“ [Anlage 2]), 

welche auf eine Inobhutnahme hindeuten. Diese Tatbestände seien „aus der rück-

blickenden Analyse empirischer Forschung nach gefährdungsbedingten Todesfäl-

len gewonnen worden.“ (Reich, Heynen 2023: 282) Die Schutzvereinbarung 

schließlich dokumentiert konkrete Handlungsmaßnahmen und vereint diesbezüg-

liche Reflexionselemente. Sie verlangt als einziger Teil die Unterschrift des*der 

Sorgeberechtigten.  

 

4.1.2 Grenzen und kritische Würdigung 
Die Kritik an standardisierten Verfahren und Checklisten ist – insb. aus einer sys-

temischen Perspektive – sehr umfangreich, weswegen sie an dieser Stelle auf den 

SKSB betreffende Punkte begrenzt bzw. bezogen werden soll. Häufig warnen Kri-

tiker*innen vor einer mit standardisierten Instrumenten einhergehenden Komplexi-

tätsreduktion oder gar einer linear-automatischen Entscheidungsführung, unab-

hängig von der Fachkraft (s. 3.1; DGSF 2020: 38). Dem entgegen steht die Fest-

stellung von Dahmen (2020), dass die in Deutschland verbreiteten Methoden „nicht 

auf aktuarialistisch-algorithmischen Prognosemodellen beruhen“ (ebd.: 37). Auch 

beim SKSB ist dies der Fall. Kritisch anzumerken wäre, dass bei der Sicher-

heitseinschätzung bei nur einem Tatbestand Schutzmaßnahmen angezeigt seien, 

die Einschätzung sich aber trotzdem ändern könne (Reich, Heynen 2023: 282). Mit 

Blick auf die Folgen einer langfristigen oder auch überstürzten Inobhutnahme (vgl. 

ex. Hensen, Schone 2023) besteht die Gefahr eines gefährlichen Aktionismus bei 

möglicherweise nicht immer validierten Informationen. Zur Anwendung wird aber 

wiederholt angemerkt, dass Fachkräfte dafür speziell zu schulen sind und die Aus-

wertung der Informationen letztlich „auf dem Fachwissen und den Erfahrungen der 

Anwender*innen“ (Reich, Heynen 2023: 279 f.) basiere. Wiederum zeigen Studien, 
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dass die Entscheidungsverantwortung teilweise „an das Ergebnis der Aufsummie-

rung von Punkten delegiert“ werde (Hoffmann 2017: 205). Es hängt letztlich also 

von der Anwendung ab. Bezüglich der Funktion von standardisierten Verfahren, 

Entscheidungen objektivierbar zu machen, sie durch statistische Absicherung zu 

legitimieren und den Erfassungsprozess zu strukturieren und zu konzentrieren 

(ebd.: 277 ff.), wird entgegengesetzt, dass eine notwendige Begrenzung und Fra-

gefestlegung dazu führten, dass Aspekte aus dem Blick geraten: „Was nicht abge-

fragt und erfasst werden soll, wird nicht in den Blick genommen. […] Zudem stellt 

jede Checkliste eine Reduzierung von Komplexität dar und kann der Vielzahl indi-

vidueller Familienmuster nicht gerecht werden.“ (DGSF 2020: 38). Dies sei mit der 

Einschränkung des Möglichkeitsraums durch inhaltliche, strukturelle und gestalte-

rische Vorgaben der Bögen verbunden. Durchaus lässt der SKSB weniger Raum 

für Ambivalenzen, was sich in der Dichotomie negativ/positiv, den eher eindeutigen 

Skalenwerten und normativen Setzungen im Orientierungskatalog zeigt. In Debat-

ten dazu „werden schnell die unterschiedlichen Bewertungsspielräume deutlich.“ 

(Schader 2013: 47) Daher sollten sie in kollegialen Fallberatungen diskutiert wer-

den, diese könnten als „Korrektiv“ wirken (Hoffmann 2017: 206) und gehörten so-

wieso zum Klärungsprozess (Reich, Heynen 2023: 281).  

Zur Einordnung des SKSB in das 8a-Verfahren ist zu sagen, dass die Module und 

abgefragten Dimensionen grundsätzlich den Empfehlungen von Kinderschutzmat-

rizen zur Gefährdungsabschätzung (PK-SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 14) ent-

sprechen. Diese würden auch in Verfahren vor dem FamG eine „Orientierungs-

hilfe“ bieten (ebd., Rn. 30). Gerade im familiengerichtlichen Verfahren ist die Do-

kumentations- und Legitimationsfunktion herausgehoben: Sachverhalte, welche 

die für die Inobhutnahme beschriebenen Dringlichkeitskriterien erfüllten, müssten 

„gerichtlich nachvollziehbar sein“ (ebd., Rn. 35) – insb. wenn die Einschätzung (als 

dringlich und erheblich) wissenschaftlichen wie rechtlichen (s. o.) Kenntnisständen 

entspricht. Standardisierte Dokumentation unterstützen dann das FamG im Amts-

ermittlungsgrundsatz (PK-SGB VIII/Halm, § 50, Rn. 4). Der SKSB erfasst dahinge-

hend durchaus (bei korrekter Bearbeitung) die Situation und kann als Instrument 

dienen, die Entscheidung vorzubereiten und eine Bewertungsgrundlage für das 

Gericht zu sein. Reflexionspunkte zur Verhältnismäßigkeit als leitendem Kriterium 

lassen sich im SKSB nicht direkt finden, sie ergibt sich eher aus dem Zusammen-

wirken der einzelnen Erkenntnisse. 

Mit der Dokumentation ist auch die erste sozialpädagogische Anforderung be-

schrieben. „Allerdings führt ein bloßes Abfragen der Bereiche noch nicht zu einer 

differenzierten Gefährdungseinschätzung.“ (Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009: 
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93) Die Beobachtungen bedürfen daher der Reflexion und der kritischen Einord-

nung, sicher auch i. R. d. professionellen Haltung. Zur Partizipation sind divergente 

Aussagen festzuhalten. Einerseits wird ein gemeinsames Ausfüllen als Grundvo-

raussetzung und die Kommunikation als Haltungsfrage dargestellt (Reich, Heynen 

2023: 280 ff.). An anderer Stelle ergeht die Warnung vor einer routinierten Ausfül-

lung, die im Zweifel auch ohne Beteiligung passieren könne (Pantuček-Eisenba-

cher 2019: 308). Für den SKSB lässt sich festhalten, dass der Platz für dezidiert 

eigene Aussagen der Eltern selten zu finden ist und die Dokumentation letztlich 

von der ASD-Fachkraft abhängig ist, was durch eingeschränkte Unterschriften 

sichtbar wird (Anlage 3). Deutliche Defizite sind dabei in der Beteiligung der Kinder 

festzustellen, deren eigene Positionierung nicht zu finden ist. Angemessene Betei-

ligung der Kinder findet somit (strukturell) nicht statt. Ebenfalls nachrangig ist der 

Ressourcenblick. So findet eine Ressourcendiagnostik weitgehend nicht integriert, 

sondern bei einem Modul gesondert statt, nicht hingegen etwa bei der Sicher-

heitseinschätzung, was mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit problematisch sein 

dürfte. Kritisch-reflexive Anteile der Fachkraft können in Abschnitten zur Beratung 

mit einer Leitungsperson Platz finden, wobei auch hier Bestätigungsfehler nicht 

auszuschließen sind (PK-SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 19). 

In der Zusammenschau lässt stellvertretend für den SKSB feststellen: Er bietet die 

Möglichkeit, zwar nicht einflussfrei, aber in der Theorie doch objektivierend die Si-

tuation zu beschreiben und so differenziert eine Entscheidung vorzubereiten und 

im Zweifel zu begründen. „[Checklisten] dürfen jedoch nicht isoliert genutzt wer-

den, sondern müssen in eine sozialpädagogische Diagnostik […] integriert wer-

den.“ (Ader, Schrapper 2022: 82) 

 

4.2 Der Hausbesuch 
4.2.1 Zur Methodik 
Hausbesuche (HB) sind, vor allem zurückgehend auf Mary Richmonds „friendly vi-

siting“ (Galuske, Müller 2018: 595), eine klassische Methode in der Einzelfallhilfe. 

Nach erheblichen rechtlichen und sozialprofessionellen Auseinandersetzungen im 

Vorfeld der Einführung (Urban-Stahl et al. 2018: 19 ff.) ist er neben der kollegialen 

Fallberatung die einzige konkrete Vorgabe des Gesetzgebers, wie die Erörterung 

der KWG methodisch ablaufen soll: Das JA hat „sich dabei einen unmittelbaren 

Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen 

[…]“ (§ 8a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB VIII). Damit kann einerseits der häufig vorgetra-

genen Furcht vor der Verkürzung Sozialer Arbeit auf formalisiertes Handeln begeg-

net (s. 4.1.2) und die Lebensweltorientierung nach §§ 1, 2 SGB VIII (Trenczek 
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2023a: 205) verwirklicht werden. In diesem Sinne ist er zwar rechtlich wie fachlich 

häufig für die Gefährdungseinschätzung geboten, kann aber nur bei Verdacht auf 

akute Gefährdung für Leib und Leben auch gegen den Willen der Eltern unter Be-

teiligung anderer Instanzen zwangsvollzogen werden (Urban-Stahl 2023: 260; PK-

SGB VIII/Radewagen, § 8a, Rn. 11).  

Wesentlich Ziele seien „Informationsermittlung und […] Beziehungsaufbau“ (Ur-

ban-Stahl 2018: 258). Gerade in akuten bzw. intransparenten Situationen sei es 

wichtig, beides zu beachten, das Interesse an einer Kooperation sollte deutlich 

spürbar werden (ebd.: 261). Den HB als Ausgangspunkt für Gespräche, vertrau-

ensvolle Arbeitsbeziehung und Anerkennung wahrzunehmen (Pantuček-Eisenba-

cher 2019: 136 f.) bedeutet, Eltern nicht gleich mit dem Verdacht auf die KWG zu 

‚überfallen‘, sondern auch Interesse am Kennenlernen des Umfeldes zu zeigen. 

So diene der HB auch zum Erlangen eines vermeintlich echten oder authentischen 

Bildes und der Validierung der Meldung (Urban-Stahl et al. 2018: 89). „Die Familie 

sollte wissen, dass die ‚Erkundung‘ der Lebenslage dem besseren Kennenlernen 

und Verständnis dient.“ (Alle 2020: 64) 

Ein Automatismus, der den HB bei Gefährdungsmeldungen zwangsweise vorsieht, 

ist durch das Gesetz weder vorgesehen noch legitimiert (PK-SGB VIII/Radewagen, 

§ 8a, Rn. 11). In der geringen Empirie zeigt sich: „Der Hausbesuch ist ein regel-

hafter, aber nicht zwingender Bestandteil im Prozess der Gefährdungseinschät-

zung.“ (ebd.: 47) Die JÄ tendierten grundsätzlich zum HB, er erfolge in über 80 % 

der Verfahren (ebd.: 48). Die Entscheidung dafür falle eher dann, wenn der Zu-

stand der Wohnung i. R. d. Meldung als schlechter beschrieben wird, je jünger die 

Kinder sind und je dringlicher die Situation erscheint. Dagegen sprächen Sorgen 

vor Gewalt, die Alternative ist dann eine Einladung zum Gespräch (ebd.: 51 ff.). 

Die Beobachtungsbreite wird unterschiedlich weit gefasst und als Spektrum zwi-

schen Fokus und Generalblick beschrieben. Im Kinderschutz seien vor allem die 

Wohnung (Ausstattung, Hygiene, Versorgungssituation d. Kindes), Interaktion, At-

mosphäre oder Hinweise auf Drogenkonsum relevant (ebd.: 70 ff.). Nicht selten 

führten Fachkräfte beim HB auch Checklisten (s. o.) oder weitere diagnostische 

Elemente mit sich. Ein weiter gefasster Blick bezieht auch das Umfeld der Woh-

nung bzw. des Hauses und die anderen Bewohner*innen mit ein (Pantuček-Eisen-

bacher 2019: 135 f.). 

HB müssen insbesondere in Akutfällen nicht angekündigt werden. Die Anmeldung 

gilt aber allgemein als Zeichen des Respekts (Urban-Stahl 2023: 262). Vorinfor-

mationen sollten gekannt, aber (s. o.) kritisch reflektiert werden. Sofern mehrere 

Personen beteiligt sind, etwa zum Selbstschutz, sei ein vorheriger inter- bzw. intra-
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disziplinärer Austausch zur Rollenklärung notwendig (ebd.: 262 f.). Die Zusam-

menarbeit mit anderen Institutionen, etwa der Polizei oder dem Sozialpsychiatri-

schen Dienst, wird als wichtig erachtet (Urban-Stahl et al. 2018: 82), auch wenn 

damit gewisse Spannungsfelder einhergehen können. Die Auswertung der erfass-

ten Daten schließlich unterliege höchst unterschiedlichen und subjektiven Bewer-

tungsmaßstäben (ebd.: 74), was auch eine Reflexion des eigenen Auftretens beim 

HB nötig mache. Erst nach einer Sichtung und deskriptiven Zusammenfassung der 

Informationen erfolge ein „‚Zusammendenken‘ der Eindrücke mit dem […] aktuell 

zu bearbeitenden Problem“ (Pantuček-Eisenbacher 2019: 137), hier: die Risiko- 

und Schutzfaktoren. „Als Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung können bei-

spielsweise gesundheitsgefährdende hygienische Verhältnisse, fehlende Spielan-

regungen für Kinder oder eine Unterernährung von Kindern sichtbar werden.“ (Ur-

ban-Stahl 2023: 257) Weitere Risikofaktoren seien z. B. „Obdachlosigkeit, […] 

schwieriges Wohnumfeld, […] Isolation“ (Alle 2020: 57 f.). Im Kontext körperlicher 

Vernachlässigung als Form von KWG erfährt der Eindruck von der Wohnung eben-

falls besondere Beachtung (Biesel, Urban-Stahl 2018: 104).  

 

4.2.2 Grenzen und kritische Würdigung 
Allerdings handelt es sich bei einem HB auch um ein relevantes Eindringen in die 

Privatsphäre der Adressat*innen mit massivem Kontrollcharakter. Der Schutzauf-

trag nach dem SGB VIII berührt hier die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 

13 GG. Verschärft werde das Setting durch den „institutionellen Kontext des Besu-

chenden“ (Urban-Stahl 2023: 255). Der HB trage so „heute noch zu einem dürfti-

gen Image der Sozialarbeit, namentlich der behördlichen, bei.“ (Pantuček-Eisen-

bacher 2019: 135 f.) Dies ist auch empirisch nachweisbar (Urban-Stahl et al. 2018: 

98). Spätestens hier zeigt sich das besondere Setting: es ist ferner geprägt von 

einer Wissens- und Machtasymmetrie. Grundlegend seien deshalb „die Haltung 

der Fachkraft als Gast“ (Urban-Stahl 2023: 256), eine respektvolles Auftreten und 

ein reflexiver Umgang. Daneben wird hervorgeben, dass trotz der damit verbunden 

politischen Hoffnungen der HB keine alleineige Interventionsgrundlage darstellen 

kann: „Nicht jeder Gefährdungshinweis lässt sich im Rahmen eines Hausbesuchs 

adäquat beurteilen, und ein Hausbesuch kann die weitere Zusammenarbeit mit der 

Familie auch erschweren.“ (ebd.: 96) Der begrenzte Ertrag gelte vor allem für Phä-

nomene im „Bereich psychischer und sexueller Gewalt, [die] keineswegs offen-

sichtlich [sind]“ (Urban-Stahl 2023: 259, Einf. A. P.). Auch eine sichere Feststellung 

vermeintlich offensichtlicher KWG, die als physische Misshandlung auftreten, sei 

eine Ausnahme (ebd.: 264). Dass zudem die Aussagekraft weiterhin vor allem bei 
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Ankündigungen oder Einladungen durch eine mögliche Inszenierung einge-

schränkt werde (Pantuček-Eisenbacher 2019: 134), verschärft die schwierige Aus-

handlung für die fallführenden Fachkräfte. Auch deswegen steht der HB in enger 

Verknüpfung mit der kollegialen Fallberatung, deren Wichtigkeit wird auch von 

Fachkräften betont (Urban-Stahl et al. 2018: 91).  

Wie oben dargestellt, ist der HB fester Bestandteil der rechtlichen Vorgaben zur 

Abklärung möglicher KWG. Verbunden mit einer Begutachtung der Wohnverhält-

nisse und möglichen (reflektierten) Rückschlüssen auf elterliche Ressourcen zur 

Pflege und Versorgung des Kindes im Rahmen des verbundenen (Beratungs-)Ge-

spräches kann eine Grundlage für die Einschätzung der Gegenwärtigkeit der Ge-

fahr und ihrer Beständigkeit geschaffen werden. Besonders verheerende häusli-

che Umstände, wenn also Pflege bzw. generell körperliche Bedürfnisse des Kindes 

nicht mehr gegeben und die Gesundheit des Kindes beeinträchtigt oder stark ge-

fährdet ist (Schader 2013: 31), deuten auf eine Erheblichkeit und Dringlichkeit hin. 

Der HB kann dahingehend als systemisch angesehen werden, als dass er die Le-

bensumstände bzw. Lebenslage des Familiensystems in den Blick nimmt. Wenn 

jedoch nur einzelne oder wenige Teile der Familie anwesend sind, wird dieser Blick 

reduziert. Weiterhin stellt sich heraus, dass beim HB durchaus relevante Sachver-

halte gesammelt und dokumentiert werden können, einerseits jene über das Um-

feld der Kinder (im Sinne ihrer Wohn- und Versorgungssituation), aber auch – was 

gerade bei kleinen Kindern als relevant beschrieben wird – über die familiäre In-

teraktion als zentrale Dimension für Risiko und/oder Schutz (Alle 2020: 58 f.). Der 

HB erfüllt die Anforderung von Dialog und Partizipation dergestalt, dass er ohne 

Dialog nicht möglich ist, dieser aber machtsensibel gestaltet werden muss, etwa 

wenn per Rückgriff auf institutionelle Hilfe (Polizei) oder auch Ankündigungen 

(FamG) Drohungssituationen entstehen. Trotz der gastgebenden Rolle hätten die 

Eltern keine absolute Kontrolle, weswegen HB auch institutionell qualitativ gesi-

chert werden sollen, etwa mit Einrichtung eines Beschwerdemanagements (Ur-

ban-Stahl 2023: 257). Ressourcen können beim HB durchaus ermittelt werden, 

Voraussetzungen dafür sind aber eine entsprechende Weite des Blickes der Fach-

kräfte, viel Zeit und eine entsprechende Haltung (s. o.). Zusammenfassend lässt 

sich konstatieren: „Die in Hausbesuchen liegenden Chancen sind also keineswegs 

voraussetzungslos und auch nicht eindeutig, sondern anspruchsvoll und span-

nungsreich.“ (ebd.: 258) 
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4.3 Der Familienrat 
Der FR findet in dieser Arbeit aus diversen Gründen Beachtung, auch wenn er we-

niger eine Diagnostikmethode zur Datensammlung verkörpert und eher als rekon-

struktive Diagnostik (Heiner 2018: 242) gilt. Zum einen enthalte der FR „aber ge-

nügend Elemente einer sorgfältigen kooperativen Situationsanalyse, um im Zu-

sammenhang mit Sozialer Diagnostik dargestellt und diskutiert zu werden.“ (Pan-

tuček-Eisenbacher 2019: 317) 

 

4.3.1 Zur Methodik 
Der Familienrat (FR) ist eine dialogische Methode, welche die Lösungsfindung bei 

der Familie (im erweiterten Sinne) verortet. Ziel ist also, „die ‚Ownership‘ für die 

Problemlösung“ der Familie (zurück) zu geben (Pantuček-Eisenbacher 2019: 318). 

Die Methode des FR wird dem übergeordneten internationalen Konzept der „Fa-

mily Group Conference“ zugeordnet, die wiederum auf die indigene Bevölkerung 

in Neuseeland (konkret: die Maori-Ethnie) zurückgeht – als Reaktion auf eine ras-

sistische Praxis der Kinderschutzbehörden. Der Methode liegt ein erweiterter Fa-

milienbegriff im Sinne eines Netzwerkes zugrunde, dessen Handeln, Kompeten-

zen und Perspektivenvielfalt im Zentrum steht. Es werden daher auch explizit 

nicht-biologische Verwandtschaften adressiert (ebd.: 294), ergänzt durch „Be-

kannte, Nachbarn, Freunde und Fachkräfte“ (Plewa 2013: 6). Der FR ist in ver-

schiedenen Problemlagen und Handlungsfeldern Sozialer Arbeit einsetzbar; die 

methodische Auseinandersetzung erfolgt hier im Kinderschutzkontext. Dort ergibt 

sich ein erstes mögliches Paradox: Er setze „konsequent an den Stärken der Fa-

milie an, die die Kindeswohlgefährdung verursache.“ (Früchtel, Roth 2017: 147). 

Kinderschutz finde also im Spannungsfeld zwischen lebensweltorientierter Hilfe 

und expertokratischem Paternalismus statt, herkömmliche elternzentrierte Ent-

scheidungen blendeten dabei das Netzwerk aus. „Eigentlich wären dialogische, 

ambivalenzorientierte und emanzipative Hilfemodi notwendig. Diese sind aber der 

verwaltungs- und markt-mäßigen Form des Helfens mitsamt ihren Rationalitätskri-

tierien und Organisationsformen fremd.“ (ebd.: 149) Diese Annahme wird auch her-

angezogen, wenn zur fehlenden Beauftragung von FR geforscht wird: so bewerte-

ten Fachkräfte in einer Studie (Zettwoch, Zingg 2024) Verdachtsfälle, insb. Miss-

handlung oder sexualisierte Gewalt, als weniger günstige Ausgangslagen. Dies 

ließe sich so interpretieren, „dass bei den weniger empfohlenen Ausgangslagen 

das Risiko einer Aufrechterhaltung oder Verschlimmerung einer [KWG] zu gross 

sein könnte, weil keine enge Begleitung durch Fachpersonen gewährleistet wer-
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den kann.“ (ebd.: 132) Nichtsdestotrotz ist der FR international im Kinderschutz ein 

erprobtes Instrument, etwa in Neuseeland.  

Wie funktioniert der FR?5 Er beginnt im Kinderschutz, sobald sich die Eltern bzw. 

Elternteile und der ASD darauf geeinigt haben. Das JA kontaktiert dann eine Per-

son zur Koordinierung (Koordination). Diese erfüllt explizit keine staatliche Kontroll-

funktion, sie „wacht nur über die Einhaltung der Standards, […] ihre Zuständigkeit 

beschränkt sich auf Organisation, Planung und Durchführung (ebd.: 21). Zur Ein-

haltung des daraus abgeleiteten Neutralitätsgebotes sei eine informationelle Be-

schränkung auf das Notwendige und vor allem eine institutionelle Trennung von 

anderen Fachkräften maßgeblich (ebd.: 23). Je nach Ort und Organisationsweise 

kann die Koordination auch ehrenamtlich erfolgen6, eine Moderation mit sozialpro-

fessionellem Hintergrund wird stellenweise kritisch gesehen (Pantuček-Eisenba-

cher 2019: 259). „So fungieren sie als Brücke zwischen Institution und Lebenswelt“ 

(Hör 2023: 119). In der Vorbereitungsphase (Früchtel, Roth 2017: 25 ff.) übernimmt 

die Koordination Information und Einladung der Teilnehmenden in enger Abstim-

mung mit der Kernfamilie. Die Familienmitglieder und die zusammenwirkenden 

Fachkräfte werden vorbereitet. In Abgrenzung zu anderen institutionellen Forma-

ten sind Rituale und gemeinsames Essen fester Bestandteil. Die Sitzung beginnt 

mit der Informationsphase (ebd.: 30 ff.). Die Koordination moderiert und erklärt die 

Regeln, welche auch individuell sein können. Die Teilnehmenden stellen sich vor. 

Die Familienmitglieder und die Fachkräfte geben Stellungnahmen zur Ausgangs-

lage ab, letztere sollen vor allem über die Situation, ihre Folgen und mögliche wirk-

same Hilfsangebote informieren. Abschließend gibt der ASD eine Sorgeerklärung 

und einen Planungsauftrag ab. Die Erklärung ist explizit als Sorge (der Behörde) 

„und nicht als Verdacht oder als Urteil zu formulieren […]“ (Pantuček-Eisenbacher 

2019: 318). Der entscheidende Teil ist dann die Family-only-Phase bzw. Familien-

zeit (Früchtel, Roth 2017: 33 f.). Alle Fachkräfte verlassen jetzt den Raum, die Fa-

milie arbeitet komplett eigenständig. Die Koordination bleibt für Nachfragen an-

sprechbar, verlässt aber ebenfalls das Setting. Die Familie arbeitet jetzt so lange 

aktiv an einer Lösung, bis sie einen gemeinsamen Plan gefunden hat. Diesen stellt 

sie dann in der Verhandlungsphase (ebd.: 34 ff.) den Fachkräften vor. Restfragen 

werden geklärt und der ASD prüft die Vereinbarkeit mit der Sorgeerklärung. Sollte 

er den Vorschlag als unzureichend bewerten, erfolgt eine weitere Familienzeit, bis 

sich alle Beteiligten auf einen gangbaren Weg einigen. Dieser Einwilligungsvor-

 
5 Es gibt nach derzeitigem Stand kein geschütztes oder einheitliches Konzept. Die Beschreibung ba-
siert auf den Arbeiten von Frank Früchtel und Erszébet Roth (2017). 
6 Im Jugendamt Stuttgart sollen sie auch keinem psychosozialen Beruf entstammen (Hör 2023: 119). 
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behalt des JA ist rechtlich wie fachlich geboten und sollte am Anfang klar kommu-

niziert werden. Trotzdem: „Anders als in klassischen Hilfeplangesprächen ist kein 

Vorschlag von Experten Ausgangspunkt, sondern es wird der Plan verhandelt, der 

in der Familienzeit entstanden ist.“ (ebd.: 36) Dieser fertige Plan wird von der Ko-

ordination dokumentiert und versandt. In einem Folgerat (ebd.: 37 ff.) wird er evalu-

iert und ggf. nötige Nachbesserungen verhandelt oder neu aufgetretene Probleme 

besprochen. Eine möglichst hohe Zahl an Folgeräten erscheint ratsam, um eine 

dauerhafte Organisation des Netzwerkes zu bewerkstelligen.  

Schon für familiäre Situationen ohne KWG heißt es: „Es braucht ein ganzes Dorf, 

um Kinder zu erziehen“ (DGSF 2020: 22). Damit wird auf die besondere Bedeu-

tung des Sozialraumes als Ort und Ressourcenquelle rekurriert, was auch die Ko-

operation mit anderen Fachkräften und Institutionen einbezieht. An diese ‚Dorfhy-

pothese‘ anschließend ist zu konstatieren, dass der FR insbesondere für migranti-

sche Adressat*innen eine Lösung des auf gegenseitigen Vorbehalten beruhenden 

Zugangsproblems zu adäquaten Angeboten der KJH (Gögercin 2012: 101 f.) sein 

kann.  

„Sie sehen die Erziehungsverantwortung nicht allein bei den biologischen Eltern, 
sondern bei einem zum Teil weit ausgedehnten Familiensystem in Form familiärer 
Netzwerke, in das die Kinder eingebunden sind, so dass deren Wohlergehen und 
das ihrer Eltern nicht vom Wohlergehen des Verwandtschaftsverbandes abgekop-
pelt wird.“ (ebd.: 104) 

Diese als „Familialismus“ (ebd.: 102) bezeichnete Auffassung kommt den Prinzi-

pien des FR quasi äquivalent entgegen. Gögercin benennt ferner die daraus fol-

genden großen Selbsthilferessourcen der Familienmitglieder und ihrer Netzwerke 

sowie organisierte migrantische Strukturen des Sozialraums. Damit der FR einen 

zielführenden Beitrag leisten kann, seien „klare Haltungen und interkulturelle Kom-

petenz von Fachkräften“ (ebd.: 105) und seitens der Familien eine Wahrnehmung 

der Institutionen als unterstützendes Hilfsangebot nötig. 

 

4.3.2 Grenzen und kritische Würdigung 
Als ausgleichende Methode ist der FR nicht ganz ohne Voraussetzungen, die ihn 

dann begrenzen können. Da ist zum einen das ausreichend große Netzwerk. Denn 

je mehr Personen dazu gezählt und am FR beteiligt werden können, desto höher 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass funktionale Ideen zur Bewältigung der KWG 

gefunden werden können. Daneben ist der FR sehr zeitaufwändig (teils mehrstün-

dig), verbunden mit einem Aufwand, der angesichts des „hohen Zeitdruck[s] […] 

oft nicht leistbar erscheint.“ (Hör 2023: 115) Im Zweifel kollidiert dann das wohlwol-

lende Vorhaben auch mit dem Personalmangel in der Jugendhilfe. Dies gleicht sich 
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aber möglicherweise dadurch aus, dass die gefundenen Lösungen vermeintlich 

effektiver sind als schnelle, ggf. aufoktroyierte Maßnahmen: „Familien konnten sich 

[…] in einem höheren Maße selbst helfen, als die Professionellen dies anfangs 

vermuteten.“ (ebd.) In Untersuchungen wurde ein hoher Anteil akzeptierter Pläne 

festgestellt. (Früchtel, Roth 2017: 154). Die fehlenden finanziellen zeitlichen Res-

sourcen werden bei der Frage nach Gründen für nicht beauftragte bzw. durchge-

führte FR benannt und durch fehlenden Willen oder Kooperationsbereitschaft der 

Familien ergänzt (Zettwoch, Zingg 2024: 131). Der letztgenannte Faktor ist eben-

falls entscheidend, die Methode ist angewiesen auf eine konstruktive Zusammen-

arbeit sowie die Einigung auf Mindeststandards. Zum Umgang mit etwaigen Prob-

lemen wird empfohlen: „Widersprüche, Konflikte und teilweise auch Widerstand in 

der Netzwerkarbeit können als integrale Dynamiken in der Kinderschutzarbeit an-

genommen werden.“ (DGSF 2020: 30) Schließlich übt Merchel (2023) grundsätz-

lich strukturelle Kritik am FR: er sieht die fachliche Logik der Hilfeplanung nach § 

36 Abs. 2 SGB VIII nicht gänzlich erfüllt: Das „Potenzial […] gerät jedoch in Span-

nung zu einem anderen elementaren Verfahrensprinzip der Hilfeplanung: dem 

ebenfalls entscheidungsrelevanten Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte.“ (ebd.: 

203 f.) Das Gewicht verschiebe sich ungleich hin zur Adressatenorientierung. Und 

dies „löst bei Fachpersonen Dilemmata zwischen Zutrauen, Selbstbestimmung 

und -ermächtigung versus Kontrolle, Macht und Entscheidungskompetenz aufsei-

ten der Fachbehörden aus.“ (Zettwoch, Zingg 2024: 135) Letztlich ist der FR auch 

inhaltlich begrenzt, derart partizipative Methoden „befreien die Fachkräfte nicht da-

von, sich selbst ein Bild der Situation bzw. der möglichen Gefährdungen zu ma-

chen.“ (Pantuček-Eisenbacher 2019: 316) Dies begrenzt ihn auch hinsichtlich der 

ersten Anforderung an Diagnostik. 

Die aus dem Recht abgeleiteten diagnostischen Dimension erfüllt der FR dahinge-

hend, dass die KWG nicht annähernd eindeutig bestimmbar sind, solange das Um-

feld des Kindes – und damit auch das Netzwerk der Familie – nicht in die Überle-

gungen einbezogen wird, obwohl es beeinflussend wirkt. Die für den Diagnostik-

prozess notwendige Öffnung bzw. Anamnese findet dabei im Gespräch statt. Im 

zweiten möglichen Diagnostikschritt, der sich auf Fähigkeit bzw. Bereitschaft der 

Eltern zur Abwendung bezieht, wird der Kernbegriff (Eltern) ähnlich erweitert bzw. 

fast entgrenzt wie jener der Familie. In den Fokus rückt vor allem die Fähigkeit des 

Netzwerkes, die KWG zu beseitigen – mit oder ohne Annahme öffentlicher Hilfen. 

Auch der Schutzauftrag des JA wird nicht eingeschränkt oder diesem abgespro-

chen. Zwar ist die Aushandlung einer Lösung im Zweifel wichtiger als die Expert*in-

nenmeinung (Pantuček-Eisenbacher 2019: 317) und auch verbunden mit einem 
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erhöhten Anspruch. Mit dem Einwilligungsvorbehalt steht es dem ASD zwar frei, 

den Plan der Familie abzulehnen und letztlich doch den Weg über das FamG nach 

§ 1666 BGB zu gehen. Aber: „Die Familie hat erlebt, dass sie eine echte Chance 

bekommen hat, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.“ (Früchtel, Roth 2017: 154). 

Gemeinsam erarbeitete Vereinbarungen und gar geteilte Kontrolle erhöhten zu-

dem die Kontrollakzeptanz und erweiterten auch das Netzwerk der Fachkraft (ebd.: 

155). So bleibt die Frage nach der Dringlichkeit: eine vorherige Herausnahme des 

Kindes lässt sich freilich nicht immer vermeiden, allerdings ist zu diesem Zeitpunkt 

– vorausgesetzt, die Familie akzeptiert die Inobhutnahme – die Terminierung eines 

FR möglich, „bei dem die Betroffenen selbst einen Plan aufstellen können, wie das 

Kind möglichst schnell in seine Familie zurückkehren kann.“ (ebd.) Der FR kann 

dabei aber dazu beitragen, die Situation zügig neu (und kooperativ) zu bewerten 

und so möglicherweise in der Eile übersehene Potential sichtbar machen, was zur 

rechtzeitigen Beendigung führen kann. 

Eine systemische Würdigung kann an dieser Stelle vergleichsweise kurz ausfallen. 

Dass der FR dezidiert systemisches Handeln verkörpert, zumindest der o. g. Dar-

stellung folgend, dürfte ausreichend belegt sein (zum familien-systemtheoreti-

schen Hintergrund vgl. Schader 2013: 98 ff.). Insbesondere steht er als Methode 

mit dem höchsten Partizipationsgrad für eine dialogische Diagnostik im Sinne ei-

nes „partizipativ-demokratisch korrigierten Professionsverständnisses“ (Dewe, Ot-

to 2018: 1208). Es sei lediglich auf die Möglichkeiten verwiesen, die der FR vor al-

lem für eine machtsensible Systemische Soziale Arbeit (DGSF 2020: 18) bietet: 

Macht, verstanden als „gleichzeitig ebenso Arbeitsprinzip wie Grundlage der Sozi-

alpädagogik“ (Huxoll, Kotthaus 2012: 10), äußert sich in der Jugendhilfe nicht nur 

in den deutlichen Zwangskontexten wie der Inobhutnahme, sondern auch bspw. 

im „Informationsvorsprung der Praktiker/innen über Hilfezugänge und die Syste-

matik“ (ebd.). Ausgleichend wirkt beim FR das nahezu ausgewogene Verhältnis 

zwischen Familien und Fachkräften, die Konzentration auf das familiäre Netzwerk 

und die Rollenverteilung durch Hinzuziehen einer externen Koordination. 

Der FR steht als deutliches Beispiel für die These von Müller (2017), dass Diag-

nostik eben nicht von Intervention zu trennen sei und übernimmt dessen Problem-

perspektive darauf, wer welches Problem habe (ebd.: 126), selbst wenn die mög-

licherweise finale Aushandlung über diese Frage erst in der Verhandlungsphase 

stattfindet. „Der Gewinn des Familienrates liegt […] in der Sensibilisierung des Fa-

miliennetzwerks für die Schutz- und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder.“ (ebd.: 

40) Und dieses Familiennetzwerk kann, sofern vorhanden, entscheidende Beiträge 

zum Aufwachsen der Kinder leisten. 
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5 Fazit 
Ausgangspunkt der Arbeit war die Notwendigkeit gesicherter, vergleichbarer und 

nachvollziehbarer Methoden zur Gefährdungsabschätzung bei gewichtigen An-

haltspunkten einer KWG. Solche Gefährdungsabschätzungen sind hochkomplexe 

und schwierige Aufgaben Sozialer Arbeit im Kinderschutz, die durch sozialdiag-

nostisches Handeln unterstützt werden soll und professionstheoretisch geboten 

ist. Drei Methoden wurden besprochen und auf ihre Möglichkeiten, ihre Grenzen 

und ihre Passgenauigkeit zu eigens konzipierten qualitativen Anforderungen über-

prüft. 

Zu Beginn fand eine Auseinandersetzung mit dem Kindeswohlkomplex aus recht-

licher und systemisch-sozialpädagogischer Perspektive statt. KWG wird als unbe-

stimmter Rechtsbegriff familienrechtlich im Kern durch eine gegenwärtige, erheb-

liche und vorhersehbare Ist-Soll-Diskrepanz der kindlichen Situation in der körper-

lichen, geistigen und/oder seelischen Dimension, die zum Schaden geführt hat 

oder führen kann, begriffen. Die für die Einschätzung dafür notwendigen Ermittlun-

gen oder Untersuchungen (also Diagnostik) liegen im Zuständigkeitsbereich des 

JA, welches nach § 8a SGB VIII beim Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte, 

also einer Situation mit nicht auszuschließender Gefährdung, diese Situation ein-

zuschätzen hat. Eine genauere Definition von KWG ist wegen ihres normativ-kon-

struktivistischen Charakters nicht geboten. Zudem gibt es auch einen formell-

rechtlichen Freiraum bei der methodischen Gestaltung. Soziale Diagnostik muss 

in einem zweiten Schritt die Fähigkeit und Bereitschaft der Erziehungsberechtigten 

zur Abwendung erfassen. Auch Dringlichkeit und Erheblichkeit können Gegen-

stand sein, wenn eine erhebliche Verletzung der kindlichen Rechte eingetreten ist 

oder unmittelbar bevorsteht, was das JA wiederum zur Inobhutnahme berechtigt 

und verpflichtet (§§ 8a Abs. 2, 42 Abs.1 SGB VIII). Spannungen zu sozialpädago-

gischen Prinzipien können sich vor allem aus dem Zwang zur Problemdefinition, 

somit auch einer Kollision unterschiedlichster Normalitätskonstruktionen, ergeben. 

Ebenfalls kann eine Verstrickung der Fachkräfte, auch wenn diese sich lediglich 

als Beobachter*innen begreifen, nicht ausgeschlossen werden. Schließlich erging 

ein Vorschlag zur systemischen Auffassung von KWG in einer Trias aus System-

theorie, kritisch-reflexivem Konstruktivismus und einer Ressourcen- und Lösungs-

orientierung. KWG wird demnach im Beziehungsgefüge als Ergebnis von Stress-

prozessen in der Familie wahrgenommen. Das Auftreten einer KWG hängt dabei 

vom Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren ab. Die Anerkennung der 

Vielfalt der Realitätskonstruktionen ist durch das Recht des Kindes auf eine gewalt-
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freie Erziehung nach § 1631 Abs. 2 BGB begrenzt, Gewaltfreiheit ist also nicht Teil 

des ‚Verhandlungsspielraums‘. So lange verlässt die Fachkraft auch ihre Neutrali-

tät und wird zur „Anwältin des Kindes“ (vgl. Thürnau 2023). Zudem ist eine KWG 

als Krise im Familiensystem und das elterliche Verhalten als Bewältigungsmecha-

nismus zu begreifen, woraus folgt, dass alle Familien einerseits Ressourcen haben 

und andererseits am gegenseitigen Wohlergehen grundsätzlich interessiert sind. 

In der Betrachtung des Fachdiskurses zur Sozialen Diagnostik ist deutlich gewor-

den, dass diese schon seit Anbeginn der Professionalisierung Teil des methodi-

schen Handelns in der Sozialen Arbeit ist. Funktion Sozialer Diagnostik im Allge-

meinen ist dabei vor allem die Ordnung der Situation, welche in einem laufenden 

Prozess analytisch verstanden werden soll. Dazu müssen Daten akkumuliert wer-

den, um danach für das Problem relevante Aspekte herauszufiltern. Der Fall ist 

hier eine Konstruktion der Beteiligten, die sich nicht nur auf Menschen und ihre 

Lebenssituationen erstreckt. Neben grundsätzlichen Daten und Erzählungen sind 

biografische Rekonstruktionen und eine Selbstreflexion über Hilfegeschichte und  

-system zentrale Zugänge zum Fall in der KJH. Kritische Anmerkungen zu Sozialer 

Diagnostik bemängeln eine nicht zu realisierende Objektivität im Fallverstehen, 

eine Verkürzung auf technokratisches Handeln oder befürchten gar eine Depro-

fessionalisierung. In die folgenden Kriteriendefinition fanden die Ergebnisse der 

vorherigen Auseinandersetzung Eingang. Es entstanden drei Anforderungen, die 

für eine qualitative unterstützende Soziale Diagnostik bei Verdacht auf KWG als 

relevant erachtet wurden: die Methoden sollen beobachtbare Sachverhalte doku-

mentieren und abbilden, also insb. die in der Meldung benannten gewichtigen An-

haltspunkte überprüfen und die Situation hinsichtlich gefährdender Risikofaktoren 

explorieren. Zudem müssen sie partizipativ gestaltet werden, der Dialog ist nicht 

wegzudenken, explizit sind auch Kinder als handelnde und kundige Subjekte zu 

beteiligen. Schließlich sollen auch Ressourcen Gegenstand des Prozesses sein, 

da zum einen Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern Teil der Einschätzung sind und 

erster Ansatzpunkt für eine Abwendung der KWG die vorhanden, möglicherweise 

verdeckten, familiären Ressourcen sein sollten. 

Die drei ausgewählten Methoden setzen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte 

und kommen den rechtlichen und definierten sozialprofessionellen bzw. systemi-

schen Anforderungen in unterschiedlichem Maße nach. Der Stuttgarter Kinder-

schutzbogen als Beispiel für standardisierte Instrumente erfasst weite Teile des 

Geschehens und verzichtet auf eine häufig kritisierte arithmetische Empfehlung 

oder gar Entscheidungsvorgabe. Auch Ressourcen werden abgefragt, jedoch ver-

hältnismäßig gering. Eltern sollten beteiligt werden, auch wenn sie in der Doku-
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mentation wenig beachtet werden. Problematisch ist die ausbleibende Beteiligung 

der Kinder. Der SKSB ist evaluiert und wird von der Fachwelt grundsätzlich emp-

fohlen, ebenso aber ein reflexiver und kritischer Umgang als Integration in den Ab-

schätzungsprozess. Mittels eines Hausbesuches kann der Anforderung des Ge-

setzes, sich einen Eindruck der persönlichen Umgebung des Kindes zu verschaf-

fen, in der Regel gut nachgekommen werden. So werden auch beobachtbare 

Sachverhalte festgehalten, jedoch in einem eingeschränkteren Maß als teilweise 

angenommen, was die eher dünne Forschungslage zeigt. HB können Ausgangs-

punkt einer zielführenden Arbeitsbeziehung sein, wenn sie mit einer respektvollen 

Haltung gestaltet werden. Davon hängt auch der Partizipations- und Ressourcen-

grad ab. Schließlich ist der Familienrat die deutlichste partizipative Methode. Beim 

FR sucht ein von der Kernfamilie bestimmtes Netzwerk gemeinsam nach einer 

Lösung, möglichst ohne die Beeinflussung der Fachkräfte. Da die Gefährdungsab-

schätzung als Prozess zu verstehen ist, der gleichzeitig die Suche nach Lösungs-

möglichkeiten beinhaltet, kann der FR auch im Rahmen des 8a-Verfahrens einge-

setzt werden. Voraussetzung ist eine ausreichende Größe des Netzwerkes und 

eine Kooperationsbereitschaft zwischen Eltern, Angehörigen und Fachkräften. Der 

FR ist ein auch in Kinderschutzverfahren international erforschtes Instrument. 

Allen Methoden gemein ist, dass sie zur Gefährdungsabschätzung nicht allein her-

angezogen werden können. Keine Methode kann für sich isoliert eine adäquate 

Leistung im Prozess erbringen – was an sich auch nicht nötig und vermutlich nicht 

möglich ist, dies zeigen auch gescheiterte Versuche der Entwicklung eines etwa 

mit der ICD-11 in der Medizin vergleichbaren Diagnoseklassifikationssystems 

(Pantuček-Eisenbacher 2019: 283). Nichtsdestotrotz könnten künftige For-

schungstätigkeiten auch über standardisierte Verfahren hinaus die Methoden zur 

Gefährdungsabschätzung weiter explorieren und evaluieren. Weiterführende Fra-

gen finden sich ebenfalls i. V. m. dem recht jungen Forschungsfeld Digitaler Sozi-

aler Arbeit. 

Eine Funktion Sozialer Diagnostik ist auch die Absicherung einer von Ambivalen-

zen und Unsicherheiten geprägten hoheitlichen Aufgabe. Dahingehend brauchen 

Fachkräfte wohl eher Methoden, wie sie mit Druck umgehen können. Ferner soll-

ten die institutionellen Rahmenbedingungen keine weitere Hürde darstellen – es 

braucht also genügend Zeit und genügend Personal. Zudem haben Kinderschutz 

und vor allem die (mediale) Öffentlichkeit noch Potential im Aufbau einer Fehler-

kultur (Biesel, Urban-Stahl 2018: 321 ff.). Und letztlich kann sich die Profession 

zugutehalten: „Dialektisches Denken […] in ‚Widersprüchen‘ hat in der Sozialarbeit 

als Denken in ‚Ambivalenzen‘ gute Tradition.“   
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Anhang 
 

1 Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Diagnostik 0-3 Blanko“ 
2 Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Sicherheitseinschätzung“ 
3 Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Vereinbarung mit den Sorgebe-

rechtigten“ 
 

 

 

Hinweis: 

Aus Gründen der Ressourcenschonung wurden nicht alle Module des SKSB ge-

druckt, sondern nur jene, auf die konkret verwiesen wurde. Alle weiteren Teile fin-

den sich auf der beiliegenden CD-ROM. 

An dieser Stelle geht dem Jugendamt Stuttgart, Stabsstelle Qualität und Qualifi-

zierung, großer Dank für die Sendung des Materials zum SKSB.  
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Anlage 1:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Diagnostik 0-3 Blanko“ 
KSB Diagnostik 0 bis 3. Geburtstag   zu __________________________ Seite 1 von 1 

Zeitraum:  bis  Datum   

Erscheinungsbild des jungen Menschen 
Bitte bei der Bewertung beachten: 
Die Sammeleinschätzung pro Gefährdungsbereich soll sich entweder auf eine 
hohe Einschränkung/ Prob- lematik in einem Kriterium oder Bereich beziehen oder 
in mehreren Bereichen leichtere Einschränkungen/ Problematiken beinhalten. 
Wird "Ja" nicht angekreuzt, ist davon auszugehen, dass keine Auffälligkeit vor- 
liegt. Die Sammeleinschätzung ist dann mindestens mit +1 (ausreichend) zu be-
werten. 

 

 

KSB Diagnostik 0 bis 3. Geburtstag  zu Name _____________________________________________ Seite 1 von 2 

© Landeshauptstadt Stuttgart / Landeshauptstadt Düsseldorf  Stand: Februar 2015 

 

 

U-Heft  

U-Heft  liegt vollständig vor   
liegt unvollständig vor  
liegt nicht vor  

 

Erläuterungen  

 

Körperliche Erscheinung Ja Beschreibung Funktion 

Krankheitsanfälligkeit, häuf ige Infektionen, 
häuf ige Krankenhausaufenthalte 

   

Laut U-Hef t im körperlichen Wachstum 
unterhalb der Norm 

   

Hinweise auf  Fehlernährung, Unterernährung, 
Überernährung    

Hämatome (generell bei Säuglingen; bei älteren 
Kindern v.a. am Rücken, Brust, Bauch, Po, 
geformte Hämatome), Striemen und andere 
Verletzungen, die auf  Misshandlung hinweisen 

   

Auffällige Rötungen / Entzündungen im Anal- 
und Genitalbereich 

   

 Sammeleinschätzung  

 

Psychische Erscheinung Ja Beschreibung Funktion 
Kind wirkt unruhig, schreit viel    

Kind wirkt apathisch oder sehr zurückgezogen    

Kind wirkt aggressiv, selbstverletzend    

Kind zeigt Schlafstörung und/oder 
Fütterstörungen    

 Sammeleinschätzung  
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Kognitive Erscheinung Ja Beschreibung Funktion 
Hinweis auf  verzögerte sensomotorische 
Entwicklung    

Hinweis auf  verzögerte sprachliche Entwicklung    

 Sammeleinschätzung  

 

Sozialverhalten Ja Beschreibung Funktion 

Kind zeigt Furcht vor Bindungsperson oder 
wendet sich selbst bei deutlichem Kummer nicht 
an sie (ab 8. Monat) 

   

Kind wirkt distanzlos gegenüber Fremden    

Kind weicht Bindungsperson nicht von der Seite    

Kind scheint „Nein“ oder einfache Anweisungen 
der Bindungsperson nicht zu verstehen oder zu 
beachten (ab 2. Geburtstag) 

   

 Sammeleinschätzung  

Skala: +2 = gut, +1 = ausreichend, -1 = schlecht, -2 = sehr schlecht 
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Interaktion 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Interaktion zwischen Kind 
und   

Negativ Positiv Beschrieben 
durch 
Fachkraft 

Aufmerksamkeit / Körperkontakt / 
Blickkontakt / Zuwendung für das Kind 

   

Angemessenheit der Wahrnehmung 
kindlicher Bedürfnisse 

   

Feinfühligkeit gegenüber emotionalen 
Bedürfnissen des Kindes 

   

Grenzen setzen und führen des 
Kindes 

   

Verbale Anregungen / 
Spielmöglichkeiten für das Kind 

   

Angemessenheit von Anforderungen / 
Erwartungen an das Kind 

   

Strukturierter Tagesablauf  / 
Zuverlässigkeit gegenüber dem Kind 

   

Auseinandersetzung der Eltern um 
das Kind 

   

 Sammeleinschätzung  

Skala: +2 = gut, +1 = ausreichend, -1 = schlecht, -2 = sehr schlecht 
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Grundversorgung und Schutz des Kindes 

  

Sicherung der 
Grundversorgung 

Beschreibung Funktion Einzel- 
einschätz 
ung 

Ernährung    

Schlafplatz    

Kleidung    

Körperpf lege    

Beaufsichtigung des Kindes 
und Schutz vor Unfallgefahren, 
Schutz vor Gewalt durch 
sexuellen Missbrauch 

   

Sicherung der medizinischen 
Versorgung 

   

Betreuung des Kindes    

Skala: +2 = gut, +1 = ausreichend, -1 = schlecht, -2 = sehr schlecht 
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Anlage 2:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Sicherheitseinschät-
zung“ 

KSB Sicherheitseinschätzung    zu __________________________ Seite 1 von 1 

Zeitraum:  bis  Datum   
− SICHERHEITSEINSCHÄTZUNG 

Eingeschätzt wird, ob die aktuelle, kurzfristige Sicherheit des Kindes vor schwerwiegenden 
Schädigungen durch einen oder mehrere Punkte bedroht ist, so dass unverzüglich Maß-
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit des Kindes einzuleiten sind (Inobhutnahme prüfen)  

 
HINWEISE Ja Beschreibung 
Deutlicher Hinweis auf gegenwärtige körperliche Mis-

shandlung oder sexuellen Missbrauch des Kindes 
☐  

Grundlegende Bedürfnisse des Kindes nach körperlicher 

Versorgung, Obdach, Sicherheit vor Unfallgefahren oder 
medizinischer Hilfe werden nicht erfüllt. 

☐  

Ernsthafte gegenwärtige Beeinträchtigung der 

Fürsorgefähigkeiten der Hauptbezugsperson aufgrund 

von psychischer Störung, Krankheit, Suchtmitteln oder 

Gewalt. 

☐  

Trotz Gefährdungsmeldung wird der Zugang zum Kind 

verweigert, der Aufenthaltsort des Kindes ist unbekannt 

oder eine Verbringung des Kindes an einen unbekannten 
Ort droht. 

☐  

Trotz Gefährdung eines Kindes in der unmittelbaren Ver-

gangenheit werden Verantwortung und Hilfen abgelehnt.  
☐  

Kind äußert überzeugend starke Furcht vor mindestens 

einer Person im Haushalt. 
☐  

Eine jugendliche oder erwachsene Person im Haushalt 

scheint so erregt oder verwirrt, dass sie eine Gefahr für 
das Kind darstellt 

☐  

Es werden glaubhafte Drohungen gegen das Kind 

ausgesprochen. 
☐  

Vorangegangene Absprachen zur Gewährleistung der 

Sicherheit des Kindes wurden nicht eingehalten. 
☐  

Sonstige Hinweise ☐  

 



51 
 

Beurteilung des Handlungs-
bedarfs 

Beschreibung Datum 

Sicherheitseinschätzung  Sicherheitsmaßnahmen wurden ein-

geleitet: => Hilfe- und Schutzkonzept 
und Vereinbarung mit Sorgeberecht-

igten 

  

Keine Hinweise auf eine aktuelle Be-

drohung der Sicherheit des Kindes 
 

 

 

Sozialarbeiter/-in     Bereichsleitung   
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Anlage 3:  Stuttgarter Kinderschutzbogen – Modul „Vereinbarung mit den 
Sorgeberechtigten“ 

KSB Vereinbarung mit den Sorgeberechtigten  zu __________________________ Seite 1 von 1 

Zeitraum:  bis  Datum   

Vereinbarung zwischen den Sorgeberechtigten und dem Jugendamt zum 
Schutz ihres Kindes / ihrer Kinder 

Gemeinsames Ziel ist die sofortige und nachhaltige Beendigung der Gefährdung für das 
Kind 
(vgl. Sicherheitseinschätzung; Einschätzung der Kindeswohlgefährdung; Hilfe- und 
Schutzkonzept) 

 

Was sind aktuell die 
3 wichtigsten Hand- 
ungsschritte zum 
Schutz des Kindes 

Beschreibung der 
Maßnahmen/Hand-
lungsschritte (in 
wörtlicher Rede) 

Wie kann man sehen, 
dass die Maßnahme/der 
Handlungsschritt umge-
setzt 
wurde? 

Bis wann? 

1. Handlungsschritt    

2. Handlungsschritt    

3. Handlungsschritt    

 
Termin zur Überprü- 
fung der vereinbar-
ten Hand-
lungsschritte 

Bis wann? Wer nimmt teil? Wo? 

Nächstes Gespräch    

 
Überprüfung der 
vereinbarten Hand-
lungsschritte 

Beschreibung der Umsetzung Häufigkeit/ Dauer? Wie oft 
gelingt es? 

1. Handlungsschritt   

2. Handlungsschritt   

3. Handlungsschritt   
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Einschätzung der aktuellen Situation des Kindes nach Um-
setzung vereinbarten Handlungsschritte 

Sorgeberechtigte und Fachkraft sind sich einig 
in der Einschätzung der aktuellen 
Situation des Kindes 

 Ja   
Nein  

Erläuterung der Einschätzung/en  

 

DATUM:   
 

Jugendamt/Sozialarbeiter/-in Sorgeberechtigt(e) 
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